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1. Einführung 

1 EINFÜHRUNG 

1.1 RAHMENBEDINGUNGEN 

Die DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH plant im Stuttgarter Stadtgebiet im Planfeststel
lungsabschnitt 1.5 (Zuführung Feuerbach und Bad Cannstatt) im Zuge des Großprojek
tes Stuttgart - Ulm, zwischen den Neckarportalen der Tunnel Bad Cannstatt und Ro
senstein sowie dem Bahnhof Bad Cannstatt den Neubau einer viergleisigen Eisen
bahnbrücke (Neckarbrücke). Im Rahmen der Vorhabenplanung ist es erforderlich, auch 
den besonderen Artenschutz nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz abzuarbeiten. Die 
Naturschutzgesetzgebung verbietet Beeinträchtigungen europarechtlich geschützter 
Arten bzw. ihrer Lebensstätten. Aus diesem Sachverhalt können sich planerische und 
verfahrenstechnische Konsequenzen ergeben, die sich aus den §§ 44, 45 und ggf. § 
67 BNatSchG ableiten. Auf Grund verfahrenstechnischer Rahmenbedingungen wurde 
das Untersuchungsgebiet in zwei Teilgebiete aufgeteilt, den Bereich der Neckarbrücke 
und den Bereich des Rosensteinpark und Schlossgarten. Die vorliegende Artenschutz
prüfung behandelt den Teilbereich Neckarbrücke, zwischen dem Bahnhof Stuttgart
Bad Cannstatt und der Neckartalstraße. Der untersuchte Teilbereich beinhaltet die vor
gesehenen Flächenänderungen, die mit der Planänderung "Planfortschreibung EO 
Neckar im Rahmen der AP" beantragt werden. 

1.2 ZIELE UND AUFGABEN 

Der Untersuchungsansatz fokussiert dabei auf die europäischen Vogelarten nach Arti
kel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie und die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie ge
schützten Arten. Nur national geschützte Arten sind nicht Gegenstand der artenschutz
rechtlichen Prüfung im Sinne des § 44 BNatSchG, sondern werden im Rahmen der 

· Eingriffsregelung berücksichtigt. 

Auf der Grundlage von Artkartierungen werden die durch das geplante Vorhaben zu 
erwartenden Auswirkungen beschrieben, um anschließend sich daraus ergebende 
Rechtsfolgen bzw. Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG bewerten sowie ihre plane
rischen und genehmigungsrelevanten Konsequenzen darstellen und kommentieren zu 
können. Außerdem werden Möglichkeiten zur Vermeidung von Verbotstatbeständen 
bzw. die Voraussetzungen einer Ausnahmegenehmigung skizziert und fachbehördlich 
erörtert. 

1.3 VORGEHENSWEISE 

Abgeleitet aus dem ermitteltem Habitatpotenzial wurden vertiefende Arterhebungen zu 
Vögeln, Fledermäuse und Reptilien durchgeführt. 
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1. Einführung 

Die Begehungen fanden zwischen April und September 2013 statt. Nähere Ausführun
gen zu den Erfassungsmethoden finden sich im Anhang. Totholzbewohnende Käfer 
sind kein Bestandteil des vorliegenden Gutachtens. Diese Artengruppe wird in einem 
separat Gutachten bewertet (siehe BIOLPAN 2014). Der Bereich des Westufers wird 
zum Teil im Zuge des B-Planverfahrens ,Rosensteintunnel/Leuzetunnel Bad Cannstatt 
und Stuttgart Ost (Ca 264)' behandelt (2. Planänderungsverfahren). Der dortige Mau
ereidechsenbestand wurde im Jahr 2007 erhoben. Mit den im Zuge des Verfahrens 
aufgestellten artenschutzrechtlichen Maßnahmen wurden die artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände gemäß §44 BNatSchG behandelt, so dass für die entsprechenden 
Flächen hinsichtlich der Mauereidechsen kein erneuter Maßnahmenbedarf besteht. 

GRUNDLAGENSICHTUNG 

AMT FÜR UMWELTSCHUTZ. (1997): Bestandsaufnahme und Bewertung für die Belan
ge des Arten- und Biotopschutzes. (Reihe: Untersuchungen zur Umwelt „STUTT
GART 21", Heft 5) 

DB PROJEKT GMBH STUTTGART (2006): Planfeststellungsabschnitt 1.5 - Zuführung 
Feuerbach/Bad Cannstatt, S-Bahn-Anbindung - Verträglichkeitsstudie gemäß FFH
Richtlinie für das potentielle FFH-Gebiet „Rosensteinpark" (Anhang 2 zum Land
schaftspflegerischen Begleitplan (Anlage 18.1 der Planfeststellungsunterlagen)) 

DB PROJEKT GMBH STUTTGART (2002, 2006): PFA 1.5 Zuführung Feuerbach/Bad 
Cannstatt, S-Bahn-Anbindung, Änderungsverfahren, Anlage 18.1 Landschaftspfle
gerischer Begleitplan, Erläuterungsbericht 

DB PROJEKT GMBH STUTTGART 21 (2003): Landschaftspflegerischer Begleitplan, Er
läuterungsbericht (2. Ergänzung), Anlage 18.1 a 

Bioplan (2014): Projekt Stuttgart 21 - Wendlingen-Ulm Planfeststellungsabschnitt 
PFA 1.5, Neubau einer 4-gleisigen Eisenbahnbrücke über den Neckar, Spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung Juchtenkäfer (Osmoderma eremita).Gutachten im 
Auftrag der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH 

DIETZ, M; KÖNIG, M; SCHWEIZER, S. (2003): ICE Ausbau- und Neubaustrecke Stutt
gart-Augsburg, Bereich Stuttgart-Wendlingen; Untersuchungen zur Fledermaus
fauna im alten Bahntunnel des Rosensteinparks von Stuttgart. 

GLU - PLANUNGSGEMEINSCHAFT GRÜN LANDSCHAFT UMWELT (2009): Bebauungsplan 
Rosensteintunnel I Leuzetunnel Bad Cannstatt und Stuttgart Ost (Ca 264). Zum 
Fachbeitrag Artenschutz: ergänzende Untersuchung zur CEF-Maßnahme für Mau
ereidechsen (LBP-Maßnahme M12). 
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GöG - GRUPPE FÜR ÖKOLOGISCHE GUTACHTEN (2008): Tierökologische Untersu
chungen Bebauungsplan Rosensteintunnel/Leuzetunnel Bad Cannstatt und Stutt
gart Ost (Ca 264) Oktober 2008. 

GöG GRUPPE FÜR ÖKOLOGISCHE GUTACHTEN (2010): Spezielle artenschutzrechtli
che Prüfung, Planänderungsverfahren Stadtbahn U12, 1. Teilabschnitt, Stuttgart. 

GöG - GRUPPE FÜR ÖKOLOGISCHE GUTACHTEN (2011 ): Projekt Stuttgart 21 - Wend
lingen-Ulm Planfeststellungsabschnitt PFA 1.1 Zentrale Baulogistik, spezielle ar
tenschutzrechtliche Prüfung. Gutachten im Auftrag der DB ProjektBau GmbH. 

GöG - GRUPPE FÜR ÖKOLOGISCHE GUTACHTEN (2012a): Projekt Stuttgart 21 - Wend
lingen-Ulm Planfeststellungsabschnitt PFA 1.1 Mittlerer Schlossgarten, spezielle ar
tenschutzrechtliche Prüfung. Gutachten im Auftrag der DB ProjektBau GmbH. 

GöG - GRUPPE FÜR ÖKOLOGISCHE GUTACHTEN (2012b): Projekt Stuttgart 21 - Wend
lingen-Ulm Planfeststellungsabschnitt PFA 1.1, Grundwassermanagement PFA 1.1, 
(1.2/1.6a, 1.5) , spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zur 5. Planänderung des 
Planfeststellungsbeschlusses vom 28.01.2005 (59160-PS21-PFA 1.1). Gutachten 
im Auftrag der DB Projektßau GmbH. 

GöG - GRUPPE FÜR ÖKOLOGISCHE GUTACHTEN (2012c): Projekt Stuttgart 21 - Wend
lingen-Ulm Planfeststellungsabschnitt PFA 1.5 Rosensteinpark/Ehmannstraße, 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung. Gutachten im Auftrag der DB Projektßau 
GmbH. 

GöG - GRUPPE FÜR ÖKOLOGISCHE GUTACHTEN (2012d): Projekt Stuttgart 21 - Wend
lingen-Ulm Planfeststellungsabschnitt PFA 1.5 Zwischenangriff Nord, spezielle ar
tenschutzrechtliche Prüfung. Gutachten im Auftrag der DB Projektßau GmbH. 

GöG - GRUPPE FÜR ÖKOLOGISCHE GUTACHTEN (2012e): .Projekt Stuttgart 21 - Wend
lingen-Ulm Planfeststellungsabschnitt PFA 1.1 Mittlerer Schlossgarten, Technische 
Überwachung der Winterquartierbäume im Mittleren Schlossgarte, . Gutachten im 
Auftrag der DB ProjektBau GmbH. 

IGI NIEDERMEYER INSTITUTE (2002): Projekt Stuttgart 21, PFA 1.1 Talquerung, Fle
dermäuse, Kartierbericht im Rahmen des LBP. 

IGI NIEDERMEYER INSTITUTE (2002): Projekt Stuttgart 21, PFA 1.1 Talquerung, 
Avifauna, Kartierbericht im Rahmen des LBP. 
KöNIG, C. & R. MACHE (2000): Die Wirbeltierfauna des Stuttgarter Rosensteinparks. 
- Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie C Heft 46, Stuttgart, 78 S. 

ITN - INSTITUT FÜR TIERÖKOLOGIE UND NATURBILDUNG (2008): Fledermauskundliche 
Untersuchungen im Rahmen des Bebauungsplanes Rosensteintunnel/Leuzetunnel 
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Bad Cannstatt und Stuttgart Ost (Ca 264), Gutachten im Auftrag der glu Planungs
gemeinschaft Stuttgart. 

KAIPF, 1. (2011): Stellungnahme der AG Fledermausschutz BW e.V. zu den Fleder
mausuntersuchungen und zu den Erläuterungen der Ergebnisse der Untersuchun
gen durch das Büro Baader Konzept GmbH Projekt S21+. Arbeitsgemeinschaft 
Fledermausschutz Baden-Württemberg e.V. 

TAMMLER, U. (2010) Erwartete Auswirkungen von Stuttgart 21 auf die Vogelwelt 
des „Grünen U", insbesondere der Mittleren und Unteren Anlagen des Schlossgar
tens in Stuttgart auf der Basis einer Brutvogelkartierung 2010 (Stand September 
2010). 

WURST, C. (2002): Untersuchungen zum Vorkommen des Juchtenkäfers (Osmo
derma eremita), Art der FFH-Richtlinie, Anhang II und IV der, im Rosensteinpark 
Stuttgart. Gutachten im Auftrag Deutschen Bahn (Projekte Süd, Stuttgart) im Rah
men des LBP. 

WURST, C. (2008): Fachbeitrag Holzkäfer, Bebauungsplan Rosensteintunnel / Leu
zetunnel Bad Cannstatt und Stuttgart Ost (Ca 264), Gutachten im Auftrag der glu 
Planungsgemeinschaft Stuttgart. 
WURST, C. & SIKORA G. (2013): Fällbereiche Leuzetunnel 2013 in Stuttgart: Poten
zialermittlung für holzbewohnende Käferarten und Fledermäuse, Im Auftrag des 
Garten-, Friedhofs- und Forstamts Stuttgart. 

WURST, C. & SIKORA G. (2013): Fällbereiche Neckarufer 2013 in Stuttgart: Potenzi
alermittlung für holzbewohnende Käferarten und Fledermäuse, Im Auftrag des 
Tiefbauamts Stuttgart . 
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2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

2.1 BEGRIFFSBESTIMMUNG 

5 

Einige zentrale Begriffe des BNatSchG sind vom Gesetzgeber nicht abschließend defi
niert worden, so dass eine fachliche Interpretation und Definition der fraglichen Begriff
lichkeiten zur Bewertung der rechtlichen Konsequenzen erforderlich wird. Die Verwen
dung dieser Begrifflichkeiten im vorliegenden Fachgutachten orientiert sich an den in 
der Fachliteratur vorgeschlagenen und diskutierten Definitionen. Auf eine umfassende 
Darstellung der verschiedenen Interpretationen wird mit Verweis auf die jeweilige Lite
ratur verzichtet. 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Laut GUIDANCE DOCUMENT (2007) dienen Fortpflanzungsstätten v.a. der Balz/Werbung, 
der Paarung, dem Nestbau, der Eiablage sowie der Geburt bzw. Produktion von Nach
kommenschaft (bei ungeschlechtlicher Fortpflanzung), Eientwicklung und -bebrütung. 
Einen Sonderfall stellen die europäischen Vogelarten dar, bei denen sich das Schutz
regime der Vogelschutz-Richtlinie gemäß Art. 5 b) VRL zunächst allein auf deren Nes
ter beschränkt. Vor dem Hintergrund des ökologisch-funktionalen Ansatzes geht der in 
§ 44 BNatSchG verwendete Begriff der Fortpflanzungsstätte jedoch deutlich über den 
nur punktuell zu verstehenden „Nest"-Begriff der Vogelschutz-Richtlinie hinaus. Hier ist 
vielmehr auch die für die Funktionserfüllung des Nestes notwendige Umgebung mit 
einzubeziehen. 

Ruhestätten umfassen Orte, die für ruhende bzw. nicht aktive Einzeltiere oder Tier
gruppen zwingend erforderlich sind. Sie können auch Strukturen beinhalten, die von 
den Tieren selbst geschaffen wurden (GUIDANCE DOCUMENT 2007). Zu den Ruhestät
ten zählen beispielsweise Schlaf-, Mauser- Ufld Rastplätze, Sonnplätze, Verstecke und 
Schutzbauten sowie Sommer- und Winterquartiere. Wichtig ist hierbei eine Unterschei
dung zwischen regelmäßig wieder genutzten bzw. nur in einer Fortpflanzungsperiode 
genutzten Stätten. 
Das Schutzregime des § 44 BNatSchG gilt auch dann, wenn eine Lebensstätte außer
halb der Fortpflanzungs- und Ruhezeiten vorübergehend nicht genutzt wird. Solche re
gelmäßig genutzten Fortpflanzungs- und Ruhestätten unterliegen nach dem EU
Leitfaden auch dann dem Artenschutzregime, wenn sie nicht besetzt sind (vgl. 
GUIDANCE DOCUMENT (2007). Dies gilt zum Beispiel für Winterquartiere von Fleder
mäusen im Sommer. Ebenso sind regelmäßig genutzte Horst- und Höhlenbäume oder 
Brutreviere von standorttreuen Vogelarten sowie Sommerquartiere von Fledermäusen 
auch im Winter geschützt (KIEL 2007). 

Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart GÖG 



6 

( 

( 

GÖG 

2. Rechtliche Grundlagen 

Lokale Population 

Die LANA (2009) definiert eine lokale Population als Gruppe von Individuen einer Art, 
die eine Fortpflanzungs- oder Überdauerungsgemeinschaft bilden und einen zusam
menhängenden Lebensraum gemeinsam bewohnen. Im Allgemeinen sind Fortpflan
zungsinteraktionen oder andere Verhaltensbeziehungen zwischen diesen Individuen 
häufiger als zwischen ihnen und Mitgliedern anderer lokaler Populationen derselben 
Art. 
Hinsichtlich der Abgrenzung von lokalen Populationen wird auf die Hinweise der LANA 
(2009) verwiesen, welche lokale Populationen „anhand pragmatischer Kriterien als lo
kale Bestände in einem störungsrelevanten Zusammenhang" definiert. Dies ist für Ar
ten mit klar umgrenzten, kleinräumigen Aktionsräumen praktikabel (KIEL 2007). Für Ar
ten mit einer flächigen Verbreitung (z.B. Feldlerche) sowie bei revierbildenden Arten 
mit großen Aktionsräumen (z.B. Rotmilan) ist eine Abgrenzung der lokalen Population 
mitunter nicht möglich. 
Das MLR (2009) empfiehlt, als Abgrenzungskriterium für die Betrachtung lokaler Popu
lationen solcher Arten auf die Naturräume 4. Ordnung abzustellen. Wenn ein Vorhaben 
auf zwei (oder mehrere) benachbarte Naturräume 4. Ordnung einwirken kann, sollten 
beide (alle) betroffenen Naturräume 4. Ordnung als Bezugsraum für die "lokale Popula
tion" der beeinträchtigten Art betrachtet werden. 

Erhalt der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang 

Die Legalausnahme nach § 44 (5) B�atSchG für das Zerstörungsverbot (§ 44 (1) 3) 
setzt voraus, dass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ru
hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gegeben ist. Maßgeblich für die Er
füllung des Verbotstatbestandes ist, dass _es zu einer Minderung des Fortpflanzungser
folgs bzw. der Ruhemöglichkeiten für das Individuum oder die lndividuengruppe der 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte kommt (LOUIS 2009). Das Individuum ist 
somit die Bezugsgröße für die Erfüllung des Verbots. Nach LOUIS ist in einem weiteren 
Schritt zu prüfen, ob die der lokalen lndividuengemeinschaft (hier: Bezugsgröße zur lo
kalen Population) zur Verfügung stehenden Fortpflanzungs- und Ruhestätten auch den 
betroffenen Individuen oder lndividuengruppen zur Verfügung stehen. Es ist also im 
Einzelnen zu prüfen, ob die verbleibenden Strukturen an Fortpflanzungs- und Ruhe
stätten auch für die vom Vorhaben betroffenen Individuen noch ein ausreichendes An
gebot solcher Stätten zur Verfügung stellen können. 

Ist dies nicht der Fall, so ist zu prüfen, ob der Erhalt der ökologischen Funktion von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang durch CEF
Maßnahmen zu erreichen ist. 
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Nach Gesetzeslage sind die Legalausnahmen des § 44 (5) BNatSchG nicht für das 
Störungsverbot vorgesehen. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass sich bei einem 
vorgezogenen Funktionsausgleich auch der Erhaltungszustand der lokalen Population 
nicht verschlechtern dürfte (Louis 2009). Damit wären auch die Verbote nach § 44 (1) 
2 BNatSchG nicht erfüllt. 

Tötungsverbot 

Nach § 44 (5) BNatSchG gilt die Legalausnahme für das Tötungsverbot gemäß 
§ 44 (1) 1 BNatSchG, solange die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ru
hestätten im räumlichen Zusammenhang (s.o. ) weiterhin erfüllt bleibt und es sich um 
unvermeidbare Beeinträchtigungen handelt. 

Nach dem Beschluss des BVerwG vom 14. 7. 2011 (9 A 12.10, 'OU Freiberg') kann der 
im BNatSchG enthaltene Passus der Zulässigkeit von 'unvermeidbaren' Tötungen al
lerdings nicht aus der FFH-Richtlinie abgeleitet werden und ist damit nicht anwendbar. 
Als Bewertungsmaßstab ist dem zu Folge die TötungNerletzung des jeweiligen Indivi
duums heranzuziehen, und unabhängig von Vermeidungsmaßnahmen als Verwirkli
chung des Verbotstatbestandes zu betrachten. Für das im Rahmen der artenschutz
rechtlichen Prüfung zu ermittelnde Tötungsrisiko gilt, dass erst eine signifikante Erhö
hung desselben den Verbotstatbestand verwirklicht. 

Für die Anwendung des o.g. Urteils in der Praxis hat das MLR (2012) am Beispiel der 
Zauneidechse Hinweise zur Bewältigung dieses Konfliktes gegeben. Hiernach kann 
durch die Realisierung geeigneter Maßnahmenkonzepte, eine signifikante Erhöhung 
des Tötungsrisikos vermieden werden, so dass keine artenschutzrechtliche Ausnahme 
gemäß § 45 (7) BNatSchG erforderlich wird. Gleichwohl bleibt das Erfordernis beste
hen, die konkrete Konfliktlage im Einzelfall mit der genehmigenden Behörde abzu
stimmen. 

Tötungsverbot im Falle von Kollisionen 

Nach LANA (2009) führen betriebsbedingte Tötungen, die nicht im Zusammenhang mit 
der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten stehen, nicht in jedem Fall zur 
Verwirklichung des Verbotstatbestandes nach § 44 (1) 1. Eine unvermeidbare Tötung 
einzelner Individuen (durch Kollision mit Fahrzeugen) reicht hierfür nicht aus. Vielmehr 
muss das Tötungsrisiko durch ein Vorhaben signifikant erhöht sein. Dies muss wiede
rum im Einzelfall der jeweiligen betroffenen Art überprüft werden. 

Bezugsmaßstab bei Erfüllung von Verboten, Individuum oder lokale Population 

Die jeweilige Bezugsgröße für die Erfüllung von Verbotstatbeständen ist der Grafik in 
Abbildung 1, Seite 10 zu entnehmen. Die Grundlage für diese Zuweisungen bilden die 
Arbeiten von GELLERMANN 2007, TRAUTNER et al. 2006 und LOUIS 2009. 
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Erheblichkeit einer Störung nach § 44 (1) 2 BNatSchG 

Auch bezüglich der von § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG erfassten Störungshandlungen 
stellt sich die Frage, ab wann die Verbote tatbeständlich sind. Anders als beim Tö
tungsverbot und beim Verbot der Beeinträchtigung von Lebensstätten ist eine Störung 
von vornherein (d.h. ohne nachträgliche Freistellung durch eine Legalausnahme) nur 
dann vom Verbot erfasst, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der loka
len Population der betroffenen Art verschlechtert. Damit dürften beispielsweise Störun
gen von ubiquitär verbreiteten Vogelarten durch Bau- oder Straßenlärm, auch wenn sie 
die Tiere im Einzelfall zur Flucht veranlassen, in der Regel nicht tatbeständlich sein. 

Der Bundesgesetzgeber hat sich damit am Wortlaut des Störungsverbotes in Art. 5 lit 
d) EG-Vogelschutzrichtlinie orientiert, welches nur dann gilt, ,,sofern sich diese Störung 

auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich auswirkt". Zugleich wird in der Begrün
dung zum BNatSchG auch auf den sich aus dem GUIDANCE DOCUMENT (2007) erge
benden Interpretationsspielraum verwiesen, nach dem nur solche Störungen vom Ver
bot des Art. 12 Abs. 1 lit. b) FFH-RL erfasst sind, die sich nachteilig auf den Erhal
tungszustand einer lokalen Population, beispielsweise durch Verringerung der Überle
benschancen oder des Reproduktionserfolges der beteiligten Tiere auswirken. 

Abgrenzung des Störungsverbots (§ 44 ( 1) 2 BNatSchG) gegen das Schädigungs
verbot (§ 44 (1) 3 BNatSchG) 

Es wird der prägnanten Abgrenzung der Störung gegenüber den anderen Zugriffsver
boten nach Louis (2009) gefolgt. Eine Störung beeinträchtigt immer das Tier selbst, 
was sich z.B. in einer Verhaltensänderung bemerkbar macht (Flucht- und Meideverhal
ten). Die Störung lässt die Fortpflanzungs- und Ruhestätten physisch unverändert. Ei
ne Beschädigung oder Zerstörung setzt hingegen Auswirkungen auf die Lebensstätte 
voraus, wobei hier die gesan:,te Fläche des Habitats betrachtet werden muss. Eine Stö
rung entsteht nach LOUIS (2009) durch bau- oder betriebsbedingte Wirkungen und führt 
i.d.R. zu Flucht- oder Unruhereaktionen. 
Es werden zwei Komponenten von Störungen unterschieden, die an Hand ihres zeitl i
chen Wirkens differenziert werden. So kann eine Störung durch temporär begrenzt auf
tretende Wirkungen verursacht werden und dadurch eine spontane Verhaltensände
rung, bspw. im Sinne einer Scheuchwirkung, hervorrufen. Sie kann aber auch von in 
regelmäßigen Abständen auftretenden Ereignissen erzeugt werden (z.B. Straßenver
kehr einer vielbefahrenen Straße) und damit anhaltend wirken, was zu einer beständi
gen, andauernden Verhaltensänderung (Stresswirkungen) führen kann. Ggf. führt dies 
zu einer erhöhten Prädation (z.B. durch Maskierung von Warnrufen durch Lärm) oder 
einem verminderten Bruterfolg. 
Führen die andauernden vorhabensbedingten Wirkungen zu einer Meidung betroffener 
Habitatflächen, muss dies auch als Beschädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
angesehen werden. 
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2.2 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Europäische Vogelarten 
Das MLR (2009) empfiehlt ,, ... auf die Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der 
Brutvogelarten in Baden-Württemberg" (LUBW) zurückzugreifen, wobei bei einer Ein
stufung in einer Gefährdungskategorie zwischen O und 3 sowie bei Arten der Vorwarn
liste von einem ungünstigen Erhaltungszustand auszugehen ist. Sonstige Vogelarten 
sind bis zum Vorliegen gegenteiliger Erkenntnisse als "günstig" einzustufen." Dieser 
Empfehlung wird gefolgt. 

Arten des Anhang IV FFH-Richtlinie 
Die Informationen über die aktuellen Erhaltungszustände von FFH Anhang IV Arten in 
Baden-Württemberg sind der Homepage der LUBW entnommen. 

ARTENSCHUTZRECHTLICHE 
§44 (1 ) BNATSCHG 

VERBOTSTATBESTÄNDE NACH 

Zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den 
Menschen sind auf gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene umfangreiche Vor
schriften erlassen worden. Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 
und 16 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräu
me sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992 - FFH-Richtlinie -
(ABI. EG Nr. L 206/7) sowie in den Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG 
des Rates über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten vom 02.04.1979 - Vogel
schutzrichtlinie .:. (ABI. EG Nr. L 103) verankert. 

Im nationalen deutschen Naturschutzrecht (Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 
2009 [BGBI. IA. 2542], seit 01. März 2010 in Kraft) ist der Artenschutz in den Bestim
mungen der §§ 44 und 45 BNatSchG verankert. Entsprechend § 44 Abs. 5 Satz 5 
BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 BNatSchG zulässi
gen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbu
ches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur für die in 
Anhang IV der FFH-RL aufgeführte Tier:.. und Pflanzenarten sowie für die Europäischen 
Vogelarten (europarechtlich geschützte Arten). 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wird für diese relevanten Arten zu
nächst untersucht, ob nachfolgende Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG er
füllt sind (vgl. auch Prüfschema in Abbildung 1): 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
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2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö
ren. 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor
men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 
zu zerstören. 

Eine schematische Darstellung der zu prüfenden artenschutzrechtlichen Sachverhalte 
gemäß § 44 BNatSchG gibt Abbildung 1. 

erhebliche Störung nur 
zu bestimmten Zeiten 

(= Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes) 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 2) 

Maßstab: lokale Population 

ja nein 

B 

FFH-Anhang IV-Art, 
Vogelart betroffen1 

EntnahmelBeschädigung/ Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätte 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3) 
bzw. Pflanzenstandorten (Nr. 4) 

Maßstab: Objekt/Revier 

ja 

Okol. Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2) 
wird weiterhin erfüllt 

erforderlichenfalls mit vorgezogenen 
Maßnahmen (CEF) 

nein 

Tötung, Verletzung, 
Entnahme oder Fang 

(§ 44 Abs. 1 Nr.1)  

Maßstab: Individuum 

ja nein 

Nach Auffassung des BVerwG 
(Beschl. V. 14.7.2011,  9 A 12.10."0U 

Freiberg') ist die Freistellung vom 
Tötungsverbotin § 44Abs. 5 Satz 2 
BNatschG nicht europarechtskoo-

Maßstab: Individuum 
form. Auch Tötungen Im Zusammen
hang mitCEF-Maßnahmen erfüllen 
damit den Tatbestand des§ 44 Abs. 

nein ja 

B 

B 
Verbotstatbestand nicht erfüllt 

Vorhabenszulassung ggf. mit 
lnhalts-/nebenbestimmungen, 

Monitoring (§ 44Abs. 5 Satz 2-4) 

Ggf. weiter mit Elngriffsregelung2 

1 Nr. 1 BNatSchG 

B 

1 Arten, für die eine natiooale Verantwortung besteh� können den 
europarechtich geschützten Arten gleich gestellt werden (§54 (1) 2 
BNatschG). 

2 Die Aspekte, de nidlt von den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 
erfasst sind (z.B. Nahrungshabitate) sind ggf. im Rahmen der 
Eingriffsregelung zu prüfen. 

� Kratsch, D., Matthäus, G., Frosch, M. (November 2012) 

Abbildung 1: Artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG (Quelle: MAT

THÄUS 2009, verändert 2012). 
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2.3 

In den Bestimmungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene Einschränkungen 
hinsichtlich der Verbotstatbestände enthalten. Danach gelten die artenschutz
rechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 1 Nr. 1 (Tötungsverbot) nicht in Verbindung 
mit § 44 Abs. 1 Nr. 3 (Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten), wenn sie un
vermeidbar1 sind und die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiter
hin erfüllt wird. Bei Gewährleistung der ökologischen Funktion der vom Vorhaben be
troffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ist auch § 44 Abs. 1 Nr. 3 nicht gegen
ständlich. Ggf. kann die ökologische Funktion vorab durch sogenannte CEF
Maßnahmen gesichert werden. 

Die Erfüllung von Verbotstatbeständen des § 44 (1) BNatSchG gilt nach § 69 
BNatSchG als Ordnungswidrigkeit, welche gemäß § 71 BNatSchG mit bis zu fünf Jah
ren Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bestraft werden kann. 

MÖGLICHKEITEN ZUR VERMEIDUNG BZW. ÜBERWINDUNG DER 
VERBOTE DES § 44 (1 ) BNATSCHG 

Wenn trotz Berücksichtigung der üblichen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
Verbotstatbestände erfüllt werden, ist zu prüfen, inwieweit Möglichkeiten des vorgezo
genen Funktionsausgleichs (CEF-Maßnahmen) bestehen bzw. die Voraussetzungen 
für eine Ausnahmeprüfung zur Überwindung der Verbote gegeben sind. 

VERMEIDUNGSMASSNAHMEN 
Vermeidungsmaßnahmen dienen dem Zweck die zu erwartende Erfüllung von Verbots
tatbeständen n�ch § 44 (1) zu vermeiden. Hierbei kann es sich sowohl um zeitliche 
Beschränkung wie den Eingriff in Gehölzbiotope außerhalb der Brutzeit als auch um 
technische Maßnahmen wie eine veränderte Bauweise zur Reduktion von Emissionen 
oder eine Trassen'(erlegung in aus artenschutzrechtlicher Sicht weniger empfindliche 
Bereiche handeln. Der Verbotstatbestand gilt dann als vermieden, wenn im Sinne der 
Zumutbarkeit keine vermeidbaren 1 Tötungen durch ein Vorhaben stattfinden, der Erhal
tungszustand der lokalen Population einer Art nicht verschlechtert wird, oder die ökolo
gische Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
erhalten bleibt. 

1 Nach dem Beschluss des BVerwG vom 14. 7. 2011 (9 A 12.10, 'OU Freiberg') kann der im 
BNatSchG enthaltene Passus der Zulässigkeit von 'unvermeidbaren' Tötungen nicht aus der 
FFH-Richtlinie abgeleitet werden und ist damit nichtig. Aufgrund der weitreichenden Auswir
kungen dieses Beschlusses auf die Praxis hat das MLR (2012) am Beispiel der Zau
neidechse Hinweise gegeben, unter welchen U mständen eine Umsiedlung ohne Ausnahme 
möglich ist. Gleichwohl bleibt das Erfordernis bestehen, die konkrete Konfliktlage im Einzel
fall mit der genehmigenden Behörde abzustimmen. 
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MASSNAHMEN ZUM VORGEZOGENEN FUNKTIONSAUSGLEICH 

Sofern der Erhalt der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang bei Realisierung von Eingriffen nicht mehr gegeben ist, 
können nach § 44 (5) BNatSchG bei Bedarf auch Maßnahmen zum vorgezogenen 
Funktionsausgleich (CEF-Maßnahmen, 'f.ontinous gco/ogical [unctionality') durchge
führt werden. Der vorgezogene Funktionsausgleich ist nur dann gegeben, wenn vor 
Umsetzung des geplanten Eingriffs ein für die betroffenen Arten äquivalentes Ersatz
habitat geschaffen und von diesen besiedelt wurde. Diese Ersatzlebensräume müssen 
sich im räumlich funktionalen Zusammenhang befinden, so dass sie von den betroffe
nen Individuen eigenständig besiedelt werden können. 
Nach dem GUIDANCE DOCUMENT (2007) der EU-Kommission müssen die Maßnahmen 
mit großer Sicherheit ausreichen, um Beschädigungen oder Zerstörungen zu vermei
den. Die Beurteilung der Erfolgsaussichten muss sich auf objektive Informationen stüt
zen und den Besonderheiten und spezifischen Umweltbedingungen der betreffenden 
Lebensstätte Rechnung tragen. Darüber hinaus ist bei der Durchführung von funkti
onserhaltenden Maßnahmen der Erhaltungszustand der betreffenden Art zu berück
sichtigen. So muss beispielsweise bei seltenen Arten mit einem ungünstigen Erhal
tungszustand die Sicherheit, dass die Maßnahmen ihren Zweck erfüllen werden, grö
ßer sein als bei verbreiteten Arten mit einem günstigen Erhaltungszustand (GUIDANCE 
DOCUMENT 2007). 
Wenn davon auszugehen ist, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten bestehen bleibt und der Verbleib der betroffenen Populationen in einem 
günstigen Erhaltungszustand gewährleistet ist, wird kein Verbotstatbestand nach § 44 
BNatSchG e"rfüllt. Somit ist eine Ausnahmeprüfung nach § 45 nicht mehr erforderlich. 

AUSNAHMEPRÜFUNG 

Bei Vorliegen von Verbotstatbeständen im Sinne von § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG können die artenschutzrechtlichen Verbote im Wege einer Ausnahmeprü
fung nach § 45 BNatSchG überwunden werden. Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG kann 
von den Verboten des § 44 BNatSchG Ausnahme u. a. erteilt werden, wenn 

• der Nachweis erbracht werden kann, dass es zum Vorhaben keine zumutbare Al
ternative gibt, was technische wie standörtliche Alternativen umfasst und 

• zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen und 
• bei europäischen Vogelarten sich der Erhaltungszustand der lokalen Population 

nicht verschlechtert bzw. Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in einem günsti
gen Erhaltungszustand verbleiben. 

Die Ausnahmeerteilung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG kann gegebenenfalls mit Neben
bestimmungen, wie z.B. einem Monitoring oder einer ökologischen Baubegleitung, ver
sehen werden. 
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3 UNTERSUCHUNGSGEBIET 

3.1 LAGE IM RAUM 

3.2 

Gemäß der naturräumlichen Gliederung nach HUTTENLOCHER & DONGUS (1967) liegt 
das Untersuchungsgebiet im Naturraum Stuttgarter Bucht und hier in der Untereinheit 
Neckartrichter. Westlich grenzt die Untereinheit der Nesenbachbucht an. Beim Neckar
trichter handelt es sich um einen Stufenrandtrichter im Keuper, in den das Muschel
kalktal des Neckars noch etwas eingetieft ist. Er bildet den östlichen Flügel der Stutt
garter Bucht. Der Neckartrichter wird durch dicht bebaute Siedlungsflächen geprägt. 

GEBIETSBESCHREIBUNG 

Das Untersuchungsgebiet wurde unter Berücksichtigung der Einschätzung des Raum
anspruches der zu erwartenden Arten und der potenziellen Vorhabenwirkungen abge
grenzt und umfasst neben den unmittelbar für den Bau der Neckarbrücke beanspruch
ten Flächen die daran anschließenden Kontaktlebensräume. Aufgrund der spezifischen 
Empfindlichkeiten kann der Wirkraum für die einzelnen Arten bzw. Artengruppen variie
ren. Das zwischen der Neckartalstraße und der König-Karl-Straße bzw. Eisenbahn
straße inmitten des dicht besiedelten und intensiv genutzten Siedlungsraums gelegene 
Untersuchungsgebiet umfasst eine Fläche von etwa 3,6 ha. 

c::J Abgrenzung Untersuchungsgebiet 

_. FFH-Gebiet Stuttgarter Bucht 

"' "° ,oo m A • 
�����-�li= 

1:4 000 

Abbildung 2: Abgrenzung des Untersuchungsgebietes und des angrenzenden FH-Gebietes. 

Es liegt im Grenzbereich der Stadtteile Stuttgart-Berg und Stuttgart-Bad Cannstatt, die 
durch den Neckar voneinander getrennt werden. Das Zentrum von Stuttgart liegt 2,5 
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km in südwestlicher Richtung. Die direkten Kontaktlebensräume des Untersuchungs
gebietes werden durch die westlich anschließenden Grünflächen des Unteren 
Schlossgartens und des Rosensteinparkes, durch den Neckar mit seinen angrenzen
den Grün- und Gehölzflächen, dicht bebaute Siedlungsflächen sowie durch stark be
fahrene Verkehrsachsen (Neckartalstraße (810/814), Schönestraße, Gleisanlagen der 
Straßenbahn, S-Bahn und Fernbahn) geprägt. 

Das Untersuchungsgebiet selbst wird zwischen dem Rosensteinpark und dem westli
chen Neckarufer durch die sehr stark befahrene Neckartalstraße (B 10/B 14) mit begrün
ten Verkehrsinseln sowie eine Grünanlage und die Bootsanlegestellen der Neckar
schifffahrt geprägt. Der Gehölzbestand setzt sich hier überwiegend aus kleineren bis 
mittel großen Bäumen und Sträuchern zusammen. Die beiden Neckarseiten werden 
durch eine Holzfußgängerbrücke miteinander verbunden. Diese weist aufgrund der of
fenen Bauweise wenige als Quartier geeignete Strukturen für Vögel und Fledermäuse 
auf. Die Gründung der Brücke im Neckar (Mittelmole) besteht aus einer schütter be
wachsenen befestigten Betonfläche. 
� -

Abbi ldung 3 :  Ansichten des Untersuchungsgebietes im Bereich zwischen Rosensteinpark und 
westl ichen Neckarufer. 
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Abbi ldung 4 :  Ansicht der d ie beiden Neckarufer verbindenden Holzbrücke und der befestigten 
Mittelmole. 

Der Vorhabenbereich direkt östlich des Neckars wird durch eine den Neckar begleiten
de Grünanlage sowie durch eine gehölzbewachsene Uferböschung geprägt. Durch die 
Grünanlage führt ein intensiv genutzter Fuß- und Radweg, weiter befindet sich dort ei
ne öffentliche Toilettenanlage. Direkt an den Vorhabenbereich schließt sich zudem ei
ne im Sommer stark genutzte Außengastronomie mit Beachvolleyballfeld (Stadtstrand) 
an. Der Gehölzbestand setzt sich aus Buschwerk an der Uferböschung sowie aus teil
weise großen Bäumen (Platanen, Säulenpappel etc.) in den Randstreifen und inner
halb der Wegfläche zusammen. Vereinzelt sind kleinere Höhlungen in den Gehölzen 
vorhanden. 

Abbildung 5 :  Das Untersuchungsgebietes zwischen östlichen Neckarufer u nd Schönestraße. 
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An die Grünanlage grenzen die vielbefahrene Schönestraße und der Siedlungsraum 
von Stuttgart-Bad Cannstatt an. In der Schönestraße liegt im Vorhabenbereich eine 
Verkehrsinsel mit einigen kleinen Bäumen. östlich daran schließt sich die dicht mit Ge
hölzen bewachsene Gleisböschung an. 

Abbildung 6 :  Ansichten des Untersuchungsgebietes im Bereich der Schönestraße und der an
sch ließenden gehölzbewachsenen Bahnböschung.  

Aufgrund der intensiv durch Fußgänger und Fahrradfahrer genutzten Flächen sowie 
der teilweise angrenzenden Straßen und Gleisstrecken weisen die Gehölze einen ge
pflegten Zustand ohne erkennbares Totholz auf. Bäume mit großen Baumhöhlen (Pla
tanen etc.) kommen überwiegend in den Randbereichen des Untersuchungsgebietes, 
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entlang der Schönestraße und Eisenbahnstraße vor. Innerhalb der direkten Eingriffs
flächen ist das Angebot an Baumhöhlen oder Spalten gering. 
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4 VORKOMMEN RELEVANTER ARTEN 

4.1 VÖGEL 

GÖG 

Im untersuchten Gebiet wurden insgesamt 13 Vogelarten nachgewiesen. Für 12 Arten 
lagen dabei ausreichende Hinweise auf ein Brutvorkommen vor, 1 weitere Art (Grün
specht) nutze das Untersuchungsgebiet zur Nahrungssuche. 

Alle nachgewiesenen Vogelarten sind durch Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie eu
roparechtlich geschützt und gelten als besonders geschützt nach den Bestimmungen 
des Bundesnaturschutzgesetzes. 

Eine Gesamtartenliste der im Gebiet nachgewiesenen Vogelarten mit den jeweiligen 
Schutzstatus und Bestandstrends findet sich im Anhang auf Seite 76. 

Um den Anforderungen der artenschutzrechtlichen Prüfung zu genügen aber gleichzei
tig unnötige Doppelungen zu vermeiden, sind im Felgenden häufige und anspruchsar
me Vogelarten mit ähnlichen ökologischen Ansprüchen und somit ähnlichen Empfind
lichkeiten gegenüber Eingriffen in neststandortbezogene Gilden zusammengefasst. Die 
Gilden werden wie folgt definiert: 

• Bodenbrüter (Nest am Boden oder dicht darüber) 
• Felsbrüter (Nest an natürlichen Felsen) 
• Gebäudebrüter (Nest überwiegend in oder an Gebäuden und Bauwerken) 
• Halbhöhlen- und Nischenbrüter (Nest in Nischen oder Halbhöhlen) 
• Höhlenbrüter (Nest in Baumhöhlen) 
• Röhricht-/Staudenbrüter (Nest in Röhrichten und Hochstauden) 
• Zweigbrüter (Nest in Gehölzen deutlich .über dem Boden) 

Eine Zuordnung der einzelnen Vogelarten zu den Gilden, ist der Gesamtartenliste zu 
entnehmen. Arten mit hervorgehobener naturschutzfachlicher Bedeutung werden kei
ner Gilde zugeordnet, sondern einzeln abgehandelt. Felgende Kriterien führen zu einer 
Einstufung als Vogelart mit hervorgehobener naturschutzfachlicher Bedeutung: 

• gefährdete Art 
• eng an das Habitat gebundene Art 
• streng geschützte Art 
• seltene Art 
• in Kolonien brütende Art 
• Art nach Anhang I bzw. Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie 

Arten der Vorwarnliste verfügen i.d.R. nicht über eine hervorgehobene naturschutz
fachliche Bedeutung, jedoch wird ihnen im Rahmen der saP auf Grund ihres negativen 
Bestandstrends eine besondere Gewichtung zuerkannt. Sie werden im Felgenden als 
Charakterarten der Gilden berücksichtigt. Eine Übersicht über die im Eingriffsbereich 
und den angrenzenden Kontaktlebensräumen nachgewiesenen Arten mit hervorgeho
bener naturschutzfachlicher Relevanz zeigt Abbildung 7 (Seite 19). 
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Die vorkommenden Brutvogelarten sind im Hinblick auf die untersuchten Flächen und 
die dort vorhandenen Habitatstrukturen als biotopspezifisch zu betrachten. 

Die Avifauna des Untersuchungsgebietes ist von einer Vielzahl unterschiedliche Struk
turen nutzender Arten geprägt. Hierbei handelt es sich auf Grund der Lage des Unter
suchungsgebietes, der Habitatausstattung und der Nutzung (stark frequentierte Ver
kehrsachsen, Grünflächen mit Fuß- und Radwegen sowie hoher Freizeitnutzung) aus
schließlich um relativ störungsunempfindliche Arten des Siedlungsraumes. Bei den am 
häufigsten im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten handelt es sich entspre
chend der Habitatausstattung um ubiquitäre zweigbrütende Arten wie Amsel (6 BP), 
Buchfink (6 BP) oder Mönchsgrasmücke (5 BP). Daneben wurde mit dem Grau
schnäpper (1 BP) eine auf der landesweiten Vorwarnliste geführte Arten nachgewie
sen. Das Revierzentrum des Grauschnäppers lag nördlich angrenzend an das Unter
suchungsgebiet im Bereich der vielbefahrenen Schönestraße und Eisenbahnstraße. 

Abgrenzung der lokalen Population der Arten der ökologischen Gilden 

Auf Grund der flächigen Verbreitung und der geringen Habitatspezialisierung ist für die 
häufigen und weit verbreiteten Vogelarten eine Zuordnung zu einer lokalen Population 
nicht möglich, weshalb diesbezüglich der Empfehlung des MLR (2009) folgend auf den 
Naturraum 4. Ordnung (im vorliegenden Fall Naturraum Stuttgarter Bucht) abgestellt 
wird. 

Abbildung 7: 
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Vogelarten mit hervorgehobener naturschutzfachlicher Bedeutung sowie Cha
rakterarten der ökologischen Gilden (Arten der Vorwarnliste) im Untersu
chungsgebiet und den angrenzenden Kontaktlebensräumen. Der Bereich des 
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Rosensteinparks und Schlossgarten (westlich angrenzend) werden in einem 
separaten Gutachten behandelt. 

�:,:-:..:�;:::::;,:·:�;" 1 
der Vorw•mllste 

I 

Abbildung 8 :  Darstellung der durch das Vorhaben betroffenen Bereiche und den Entfernungen 
zu den Brutrevierzentren der Vogelarten mit hervorgehobener naturschutzfach li
cher Bedeutung sowie Charakterarten der ökologischen Gilden (Arten der Vor
warnliste). Die im westlich angrenzenden Parkbereich liegenden Eingriffsberiche 
sind in dieser Abbildung nicht dargestellt. 

Insgesamt zeichnet sich das zentral im Stadtgebiet von Stuttgart gelegene und intensiv 
genutzte Untersuchungsgebiet durch vielfältige Strukturen wie die Gehölzbestände der 
Grünanlagenflächen und bahn- und gewässerbegleitenden Grünzüge sowie durch ver
kehrsreiche Straßen und Gleisstrec�en aus. Die Grünflächen sind aufgrund der inten
siven anthropogenen Nutzung (Fuß- und Radwege, Freizeitnutzung) sowie der Nähe 
der Verkehrsachsen als stark vorbelastet anzusehen. Dies spiegelt sich auch in der 
festgestellten Artengemeinschaft wider, welche durch wenig störungsanfällige Arten 
des Siedlungsraums gebildet wird. 
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4.2 FLEDERMÄUSE 

21 

Im Untersuchungsgebiet wurden während der nächtlichen Begehungen mit Kleinem 
Abendsegler, Wasser-, Rauhaut-, Zwerg- und Mückenfledermaus insgesamt fünf Fle
dermausarten festgestellt. 

Alle Arten sind im Anhang IV der FFH-Richtl inie aufgeführt und darüber hinaus bun
desweit streng geschützt, sie werden zudem in der landes- und zum Teil bundesweiten 
Roten Liste geführt (siehe Tabelle 1 ). 

Tabelle 1: Liste der nachgewiesenen Fledermausarten. 

Art Rechtlicher Rote Liste 
Schutz 

Wissensch. Name Deutscher Name FFH BNatSchG B-W BRD 
Myotis daubentonii Wasserfledermaus IV s 3 * 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler IV s 2 D 
Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus IV s i * 

Pipistrellus pipistrel/us Zwergfledermaus IV s 3 * 

Pipistrel/us pygmaeus Mückenfledermaus IV s G D 

Erläuterungen: 
Rote Liste: B-W = Baden-Württemberg (BRAUN et al. 2003) ; BRD = Deutschland (MEINIG et al. 2009); 1 = 

vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; V = Vorwarnliste; D = Daten defizitär, Einstu
fung unmöglich; G = Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt; R = extrem seltene Arten und Ar
ten mit geographischer Restriktion; i = gefährdete wandernde Tierart; * = ungefährdet 
FFH: Fauna-Flora-Habitat-Richtl inie: II, IV - Art des Anhangs II bzw. IV der FFH-Richtlinie 
BNatSchG: Schutzstatus nach den Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes: s - streng geschützt, 
b - besonders geschützt 

Das aktuell nachgewiesene Artenspektrum bestätigt die Artnachweise früherer im an
grenzenden Kontaktlebensraum (Rosensteinpark, Schlossgarten) betreffender Fleder
mauserfassungen. Im Bereich der im Rosensteinpark befindlichen Vorhabenflächen 
wurden darüber hinaus die Arten Großer Abendsegler und Großes Mausohr nachge
wiesen. Diese werden im separaten Gutachten zum Teilbereich Rosensteinpark be
handelt. So wurden für den Mittleren Schlossgarten (GÖG 2012a) und dem Bereich der 
Ehmannstraße (GÖG 2012c) bis auf Wasserfledermaus dieselben Fledermausarten 
festgestellt. DIETZ (2003) berichtet von einer Wasserfledermaus am angrenzend an das 
aktuelle Untersuchungsgebiet befindlichen alten Rosensteintunnelportal sowie von ei
nem ziehenden Großen Mausohr auf dem Gelände der Wilhelma. Für den Rosenstein
park liegen darüber hinaus ältere Detektor- und Flugbeobachtungen eines nicht näher 
bestimmten Langohrs vor (IGI NIEDERMEYER INSTITUTE 2002). Am östlich des Rosen
steinpark gelegenen Pfleiderer Areal (ZA Nord, GÖG 2012d) wurde zudem die Kleine 
Bartfledermaus festgestellt. Diese wurde im Jahr 201 O auch bei Erfassungen im Be
reich Friedhofstraße/Nordbahnhofstraße nachgewiesen (GÖG 2010). 
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DIETZ et al. (2003) untersuchten bereits im Jahr 2002 die Flächen des geplanten neuen 
Rosensteintunnels und der angrenzenden Bereiche hinsichtlich des Quartierpotenzials 
und der Nutzung durch Fledermäuse. Hierbei wurde eine hohe Jagdaktivität des Gro
ßen Abendseglers über den Wiesenflächen im Parkbereich festgestellt. 

Im Untersuchungsgebiet selbst war nur eine mäßige Fledermausaktivität festzustellen. 
Der Hauptaktivitätsschwerpunkt liegt im Bereich des Rosensteinparkes. Die Wasser
fledermaus wurde ausschließlich in einem kleinen Areal über dem Neckar im Bereich 
der Bootsanlegestellen an der westlichen Neckarseite festgestellt. Rauhautfledermaus 
und Kleiner Abendsegler traten nur gelegentlich mit wenigen Individuen in Erschei
nung, stets in den Gehölzbeständen beidseitig des Neckarufers. Die Zwergfledermaus 
und Mückenfledermaus wurden im gesamten Untersuchungsgebiet bei der Nahrungs
suche beobachtet. Die im Gebiet befindlichen Brücken (Holzbrücke über den Neckar, 
Elefantensteg) wurden als Leitlinie und Transferstrecke Arten verwendet. Fledermaus
quartiere oder auf Quartiere hinweisendes Sozialverhalten wurden im Untersuchungs
gebiet nicht festgestellt. Die Zwergfledermäuse flogen aus dem angrenzenden Sied
lungsraum, in dem ihre Quartiere vermutlich liegen, in das Untersuchungsgebiet ein. 
Über die Herkunft und über Quartiere der Wasserfledermaus können keine Aussagen 
getroffen werden. Hinweise auf Quartiere der Art im Untersuchungsgebiet liegen nicht 
vor. Für die Mückenfledermaus sind Quartiere im angrenzenden Rosensteinpark und 
Schlossgarten anzunehmen. Quartiernachweise für diesen Bereich liegen vor. Auch für 
die Holzbrücke über dem Neckar, die vereinzelt Spalten und vermutlich auch Hohlräu
me aufweist, wurden keine auf ein Quartiervorkommen hinweisenden Fledermausakti
vitäten nachgewies�n. Die Brücke wurde von mehreren Arten als Leitstruktur zur Que
rung des Neckars genutzt. 

Für die Bestandserfassungen der Totholzkäfer wurden durch das Gutachterbüro Bi
oplan aus Leipzig alle im Untersuchungsgebiet befindlichen Bäume kontrolliert. Bei 
diesen Untersuchungen wurden keine Fledermäuse in Baumhöhlen oder -spalten vor
gefunden. Auch in den abgesaugten Mulmproben wurden kein Fledermauskot oder 
andere auf eine Besiedlung durch Fledermäuse hinweisenden Strukturen vorgefunden 
(mdl. Mttl. Oktober 2013). 
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Biologie Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
Wochenstuben 

Männchenquartiere 

Zwischenquartiere 

Winterquartiere 

Jagdhabitat 

Verbreitung Ba-Wü 

• Spaltenquartiere in und an Gebäuden (Fensterläden, Wandverschalungen, 
Flachdachleisten, Rollladenkästen), Hohlkastenbrücken 

• Bezug: April/Mai; Auflösung: August 

• Spaltenquartiere an Gebäuden, Brücken, Felsen, hohen Mauern, selten auch 
in Flachkästen 

• Spaltenquartiere an Gebäuden, Brücken, Felsen, hohen Mauern, Wasser
durchlässen 

• Höhlen und Stollen, Gewölbekeller und Brücken mit relativ geringer Luft
feuchtigkeit und mit Temperaturen zwischen -2 und 7 °C (kälteresistent) 

• Bezug: Oktober/November; Verlassen: März 

• Ufervegetation von Gewässern, aufgelockerte Laub- und Mischwälder, He
cken, Waldränder, Streuobst, Gärten, Parkanlagen, Alleen, Straßenlaternen 

• Entfernung zwischen Quartieren und Jagdgebieten bis 2,5 km 

• Die Zwergfledermaus ist in Baden-Württemberg nahezu flächendeckend 
verbreitet und nirgends selten 

Die Zwergfledermaus wurde häufig innerhalb des Untersuchungsgebietes nachgewie
sen. Sie nutzte sowohl die Flächen der Neckarufer des anschließenden Siedlungsrau
mes für die Nahrungssuche. Quartiere oder auf Quartiere hinweisende Sozial- oder 
Balzrufe bzw. Sehwärmverhalten wurden nicht festgestellt. Als typische Gebäudefle
dermaus sind die Quartiere in den Bauwerkstrukturen in Bad Cannstatt und der Wil
helma zu erwarten. 

Abgrenzung der lokalen Population: 
Die Zwergfledermaus gilt als insgesamt ortstreue Art. Die Jagdhabitate liegen wohl 
meist innerhalb eines ca. 1,5 km großen Radius um die Wochenstube. Insgesamt ist 
die Zwergfledermaus eine eher kleinräumig ziehende Art, wobei die Entfernungen zwi
schen Sor:nmer- und Winterquartier meist unter 20 km liegen; auch Schwärmquart_iere 
können ähnlich weit entfernt sein. Wochenstubenquartiere werden gelegentlich und bis 
in Entfernungen von 1,3 km gewechselt, von Einzeltieren bis 15 km Entfernung. 

Grundsätzlich sind alle nachgewiesenen Wochenstuben und Winterquartiere der 
Zwergfledermaus als lokale Populationen einzustufen. Auch der Nachweis kleiner Kol
lektive kann zur Abgrenzung einer lokalen Population herangezogen werden. Finden 
sich (bereits bekannte) Populationen/Wochenstuben/Winterquartiere innerhalb eines 
Radius von ca. 3 bis 5 km, so sind die nachgewiesenen Tiere gegebenenfalls mit die
sen zu einer lokalen Population zusammenzufassen. In Siedlungen können Zwergfle
dermäuse - als typische Gebäudefledermäuse - zu einer gemeinsamen lokalen Popu
lation vereinigt werden. Strukturarmes und intensiv genutztes Offenland sowie stark 
befahrene Straßen führen zur Unterbindung eines möglichen Populationsverbundes 
und zur Isolation von Populationen. Unter Berücksichtigung der weiten Verbreitung der 
Zwergfledermaus und der dichten Besiedlung des Naturraumes kann davon ausge
gangen werden, dass die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Vorkommen mit 
weiteren Vorkommen räumlich vernetzt sind und ein Austausch zwischen den Vor
kommen stattfindet. Auf Grund dessen wird eine Abgrenzung einer lokalen Population 
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im konkreten Fall als wenig zielführend eingestuft. Gemäß den Empfehlungen des 
MLR (2009) wird auf Grund dessen auf die Vorkommen innerhalb des Naturraums 4. 
Ordnung verwiesen. 

Biologie Wasserfledermaus (Myotis daubentoni1) 
Wochenstuben 

Männchenquartiere 

Zwischenquartiere 

Winterquartiere 

Jagdhabitat 

Verbreitung Ba-Wü 

• Gewässernahe Baumhöhlen oder Baumspalten, Gemäuerspalten in Brücken 

• Bezug: Mitte April bis Mitte Mai; Auflösung: Mitte August 

• Gewässernahe Baumhöhlen, Spalten in Brücken und im Ufergemäuer 

• Gemäuerspalten in Brücken und Wasserdurchlässen, Baumhöhlen, Nistkäs

ten 

• Höhlen und Stollen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen zwischen 3 

und 8 °C 

• Bezug: Mitte August (Schwärmen) bis Oktober; Verlassen: Ende März bis 

Mitte April 

• Offene Wasserflächen an stehenden und langsam fließenden Gewässern, 

bevorzugt mit Ufergehölzen. Dort jagen die Tiere in meist nur 5-20 cm Höhe 

über der Wasseroberfläche. Bisweilen werden auch Wälder, Waldlichtungen 

und Wiesen aufgesucht. 

• Entfernung zwischen Quartieren und Jagdgebieten 2 bis 8 km (entlang kon

servativ genutzter Flugrouten) 

• In Baden-Württemberg ist die Wasserfledennaus weit verbreitet und fehlt nur 

in gewässerarmen Gegenden 

Die Wasserfledermaus wurde mit Einzeltieren bei Jagdaktivitäten über dem Neckar 
beobachtet. Das Vorkommen der Tiere beschränkte sich hierbei auf das westliche 
Neckarufer im Bereich der Bootsanlegestellen, angrenzend an das eigentliche Unter
suchungsgebiet. Quartiere oder auf Quartiere hinweisende Sozial- oder Balzrufe bzw. 
Sehwärmverhalten wurden nicht festgestellt. Quartiere sind für das Untersuchungsge
biet auch nicht zu erwarten, da die Habitatausstattung hier für die Wasserfledermaus 
mit zu einem Großteil verbauten Gewässerufern und dem hohen lichtbedingten Störpo
tenzial als pessimal für die Art anzusehen ist. 

Abgrenzung der lokalen Population: 
Die Wasserfledermaus gilt als wanderfähige Art, wobei die Tiere häufig größere Dis
tanzen zwischen Wochenstuben, Sehwärmquartieren und Winterquartieren zurückle
gen. Als größte zurückgelegte Entfernung wurden maximal 500 km registriert, mittlere 
Entfernungen zwischen Sommer- und Winterquartieren liegen bei 57 km. Jagdhabitate 
liegen oft nur wenige Kilometer von den Wochenstuben entfernt, teilweise aber auch 
bis zu 30 km. 

Grundsätzlich sind alle nachgewiesenen Wochenstuben und Winterquartiere der Was
serfledermaus als lokale Populationen einzustufen. Auch der Nachweis kleiner Kollek
tive (Detektornachweis, Netzfang, sonstige Quartiere) kann zur Abgrenzung einer loka
len Population herangezogen werden. Finden sich hierbei (bereits bekannte) Populati
onen/Wochenstuben/Winterquartiere innerhalb eines Radius von ca. 5 bis 10 km, so 

Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart 



( 

( 

4. Vorkommen relevanter Arten 25 

sind die nachgewiesenen Tiere gegebenenfalls mit diesen zu einer lokalen Population 
zusammenzufassen. 

Strukturarmes und intensiv genutztes Offenland und Siedlungsflächen (ohne geeignete 
Fließgewässer) sowie stark befahrene Straßen führen zur Unterbindung eines mögli
chen Populationsverbundes und zur Isolation von Populationen. Im konkreten Fall lie
gen keine Hinweise zur Abgrenzung einer lokalen Population in Form von Quartier
nachweisen der Wasserfledermaus vor. An Hand der vorhandenen Gewässerstruktu
ren kann allerdings davon ausgegangen werden, dass die wenigen im Untersuchungs
gebiet nachgewiesenen Tiere einer größeren Gesamtpopulation angehören, welche 
sich entlang des Neckars erstreckt. 

Biologie Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusil) 
Wochenstuben 

Männchenquartiere 

Zwischenquartiere 

Winterquartiere 

Jagdhabitat 

Verbreitung Ba-Wü 

• In Baden-Württemberg keine Wochenstuben bekannt [Wochenstubenkolo
nien befinden sich vor allem in Nordostdeutschland) 

• Bezug: April/Mai; Auflösung: Mitte Juli bis Mitte August 

• Baumhöhlen, Nistkästen,  Spalten hinter abgeplatzter Rinde, auch Spalten
quartiere an Gebäuden (Fensterläden, Mauerspalten), Holzstapel 

• Baumhöhlen, Nistkästen,  Brücken 

• Felsspalten, Baumhöhlen, Holzstapel, Höhlen, Brücken, Spalten in Gebäude-
fassaden 

• Bezug: Oktober/November; Verlassen:  März/April 

• Waldränder, Gewässerufer und Feuchtgebiete in Wäldern 

• Entfernung zwischen Quartieren und Jagdgebieten bis 7 km 

• Die Rauhautfledermaus reproduziert in Baden-Württemberg nicht. Die Weib
chen ziehen durch, nur die Männchen verbleiben und warten auf die Rück
kehr der Weibchen im Spätsommer zur Paarung, v.a. in. den großen Flusstä
lern und im Bodenseegebiet 

Die Rauhautfledermaus wurde vereinzelt entlang der neckarbegleitenden Gehölzbe
stände festgestellt. Sie nutzte die Gebiete für die Nahrungssuche. Quartiernachweise 
. . 
der Rauhautfledermaus gelangen im Zuge der faunistischen Erfassungen nicht. Im 
September waren Balzrufe der Rauhautfledermaus im Bereich des östlichen Neckaru
fers zu vernehmen. Diese konzentrierten sich auf die nördlich an das Untersuchungs
gebiet angrenzende Flächen des Stadtstrandes und der angrenzenden Gehölzbestän
de. Paarungsquartiere in diesem von kleineren Bäumen und Strauchwerk sowie von 
Lebensbäumen dominierten Gehölzbestand wurden nicht vorgefunden. DIETZ (2003) 
berichtet, dass die Art Nistkästen innerhalb des Rosensteinparks als Quartier nutzt. 

Abgrenzung der lokalen Population: 

Die Rauhautfledermaus ist ein saisonaler Langstreckenwanderer, der sehr große Ent
fernungen zwischen den Teillebensräumen Winterquartier (z.B. Frankreich, Süd
deutschland) und Sommerquartier (z.B. in Nordostdeutschland und im Baltikum) zu
rückgelegt. Dabei wurden Wanderungen von über 1900 km nachgewiesen. In Baden
Württemberg wurden bisher keine Wochenstuben der Art festgestellt, allerdings gibt es 
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Nachweise von Paarungsquartieren sowie allgemeine Nachweise sowohl in Sommer
als auch in Winterquartieren (hier Einzelfunde). Aufgrund dieser speziellen Gegeben
heiten erscheint die Abgrenzung lokaler Populationen in Baden-Württemberg wenig 
sinnvoll. Gemäß den Empfehlungen des MLR (2009) wird auf Grund dessen auf die 
Vorkommen innerhalb des Naturraums 4. Ordnung verwiesen. 

Biologie Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 
Wochenstuben 

Männchenquartiere 

Zwischenquartiere 

Winterquartiere 

Jagdhabitat 

Verbreitung Ba-Wü 

• Spaltenquartiere an Gebäuden (Fensterläden, Wandverschalungen) am Orts-
rand oder im Wald 

• Bezug: Mai; Auflösung: August 

• Spaltenquartiere an Gebäuden, auch in Nistkästen und Baumhöhlen 

• Nistkästen,  weitere Quartiertypen ? [unzureichende Datenlage] 

• Datenlage unzureichend, vermutlich Höhlen und Stollen, ebenso Wohnhaus
fassaden und Baumhöhlen denkbar, auch Ganzjahresquartiere vermutet 

• Bezug: November/Dezember ; Verlassen: Februar/März 

• Auwälder, Ufergehölze größerer Flüsse und Seen, Lebensräume und Sied
lungen mit hohem Mückenaufkommen 

• Entfernung zwischen Quartieren und Jagdgebieten unbekannt 

• Die Mückenfledermaus ist in Baden-Württemberg noch unzureichend er
forscht, da erst seit wenigen Jahren als eigenständige Art bekannt (Ge
schwisterart der Zwerg-fledermaus) 

Die Mückenfledermaus wurde häufig innerhalb des Untersuchungsgebietes nachge
wiesen. Sie nutzte die Gehölzbereiche entlang der Neckarufer für die Nahrungssuche. 
Quartiere oder auf Quartiere hinweisende Sozial- oder Balzrufe bzw. Sehwärmverhal
ten wurden nicht festgestellt. Diese sind für die überwiegend spaltennutzende Art im 
angrenzenden Siedlungsraum zu erwarten. Auch aus dem Rosensteinpark liegen 
Quartiernachweise vor (KÖNIG & MACHE 2000 Teilbereich Rosensteinpark, GöG 2014 
in Vorbereitung). 

Abgrenzung der lokalen Population: 
Die Mückenfledermaus darf als weniger ortstreu und insgesamt wanderfreudiger als ih
re Schwesterart, die Zwergfledermaus, angesehen werden. Die Jagdhabitate liegen 
durchschnittlich ca. 1, 7 km von den Wochenstuben entfernt, wobei die Art hier zwar 
kleinräumiger, aber in einem größeren Gesamtareal jagt. Auch die Entfernungen zwi
schen Sommer- und Winterquartier dürften deutlich größer sein als bei der Zwergfle
dermaus, wobei die Art möglicherweise auch Langstreckenflüge durchführen kann. 
Grundsätzlich sind alle nachgewiesenen Wochenstuben und Winterquartiere der Mü
ckenfledermaus als lokale Populationen einzustufen. Auch der Nachweis kleiner Kol
lektive (Detektornachweis, Netzfang, sonstige Quartiere) kann zur Abgrenzung einer 
lokalen Population herangezogen werden. Finden sich (bereits bekannte) Populatio
nen/Wochenstuben/Winterquartiere innerhalb eines Radius von ca. 3 bis 5 km, so sind 
die nachgewiesenen Tiere gegebenenfalls mit diesen zu einer lokalen Population zu
sammenzufassen. In Siedlungen können Mückenfledermäuse - als typische „Gebäu-
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defledermäuse" - zu einer gemeinsamen lokalen Population vereinigt werden. Struk
turarmes und intensiv genutztes Offenland sowie stark befahrene Straßen führen zur 
Unterbindung eines möglichen Populationsverbundes und zur Isolation von Populatio
nen. 

Unter Berücksichtigung der hohen Mückenfledermausaktivität im Untersuchungsgebiet 
und dem Nachweis von Winter- und Paarungsquartieren innerhalb der Flächen des 
Rosensteinparks und des Schlossgartens (KÖNIG & MACHE 2000, DIETZ 2003, GöG 
2012a, GöG 2014 in Vorbereitung), werden die Parkflächen mit den angrenzenden 
Gebäudebestand und weiteren Altbaumbeständen (Park Villa Berg, Pragfriedhof etc.) 
zu einer lokalen innerstädtischen Population gezählt. 

Biologie Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisten) 
Wochenstuben 

Männchenquartiere 

Zwischenquartiere 

Winterquartiere 

Jagdhabitat 

Verbreitung Ba-Wü 

• Baumhöhlen, Nistkästen (bevorzugt in der planaren und kollinen Stufe), re-

gelmäßiger Quartierwechsel 

• Bezug: Anfang bis Mitte Mai; Auflösung: Ende August I Anfang September 

• Baumhöhlen, Nistkästen 

• Baumhöhlen, Nistkästen, Dachböden 

• Baumhöhlen, Spaltenquartiere an und in Gebäuden, Felsspalten 

• Bezug: Ende September; Verlassen: Anfang April 

• Laub- und Mischwälder (Lichtungen, Kahlschläge, Waldränder und Waldwe

ge), auch strukturreiche Nadelwälder, Streuobstgebiete, Hecken, Gewässer 

und beleuchtete Plätze im Siedlungsbereich 

• Entfernung zwischen Quartieren und Jagdgebieten meist 1 bis 9 km 

• In Baden-Württemberg liegen Reproduktionsnachweise aus den nordbadi

schen Rheinauen sowie aus dem Kreis Schwäbisch Hall (Kochertal und 

Jagsttal) vor 

Der Kleine Abendsegler wurde vereinzelt entlang der neckarbegleitenden Gehölzbe
stände festgestellt. Er nutzte die Gebiete für die Nahrungssuche. Quartiernachweise 
oder auf Quartiere hinweisende Sozial- oder Balzrufe bz.w. Sehwärmverhalten des 
Kleinen Abendseglers gelangen im Zuge der faunistischen Erfassungen nicht. Quar
tiervorkommen im Untersuchungsgebiet sind aufgrund der Habitatausstattung und des 
sporadischen Auftretens der Art nicht zu erwarten. 

Abgrenzung der lokalen Population: 
Der Kleine Abendsegler ist eine Wanderfledermaus, die saisonal weite Strecken zwi
schen Winter- und Sommerquartieren zurücklegen kann; hierbei wurden Wanderungen 
von über 1500 km nachgewiesen. Im Sommer führen die Tiere sehr häufige, teilweise 
tägliche Quartierwechsel durch, eine Kolonie kann so bis zu 50 Quartiere in einem 300 
ha großen Gebiet nutzen. Jagdgebiete befinden sich zumeist bis zu 4,2 km vom Quar
tier entfernt, in Einzelfällen bis 17 km. Die Jagdhabitate sind insgesamt großflächig. 

Grundsätzlich sind alle nachgewiesenen Wochenstuben und Winterquartiere des 
Kleinabendseglers als lokale Populationen einzustufen. Auch der Nachweis kleiner Kol
lektive (Detektornachweis, Netzfang, sonstige Quartiere) kann zur Abgrenzung einer 
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lokalen Population herangezogen werden. Finden sich hierbei (bereits bekannte) Popu
lationen/Wochenstuben/Winterquartiere innerhalb eines Radius von ca. 1 O bis 15 km, 
so sind die nachgewiesenen Tiere gegebenenfalls mit diesen zu einer lokalen Popula
tion zusammenzufassen. Der Kleine Abendsegler wurde mit wenigen Individuen bei 
der Erfassung des Fledermausbestandes im Mittleren Schlossgarten und im Rosen
steinpark (GÖG 2012a und c) nachgewiesen. Quartiernachweise liegen auch für diese 
Bereiche nicht vor. Das Vorhandensein von Winterquartieren im Mittleren Schlossgar
ten wurde aufgrund der Aufzeichnungen aber als wahrscheinlich angesehen. 

Im konkreten Fall liegen kaum Hinweise zur Abgrenzung einer lokalen Population in 
Form von Quartiernachweisen des Kleinen Abendseglers vor. An Hand des höhlenrei
chen Altbaumbestandes des Schlossgartens und des Rosensteinparkes, dem relativ 
großen Raumbedarf der Art und den großen, am Stadtrand befindlichen Waldflächen 
kann allerdings davon ausgegangen werden, dass die wenigen im Untersuchungsge
biet nachgewiesenen Tiere einer größeren Gesamtpopulation angehören. Gemäß den 
Empfehlungen des MLR (2009) wird auf Grund dessen auf die Vorkommen innerhalb 
des Naturraums 4. Ordnung verwiesen. 

FledennausnachweiH im Untersuchungsgebiet 

I 
und den KontaktJebenarlumen 

Aktfvitltarlume f 
� Transferflugstrecken 
-t- Flugbatwl Wasserfledennaus I 
Artnamen 
• KlelnerAbend$egler 

• MOckenlledennaus 

• Rauhautfledennaus 

e wasserfledennaus 

• ZWeqiledem.aus 

1111 1  MdgaktMülten mehrerer At1en 
� ll JagdaktMtat 'Wasserfledermaus 
c::::J Abgrenzung Untersuchungsgebiet 

N I 
' "'"' -� 1 

Abbildung 9: Darstellung der Aktivitätsverteilung der festgestellten Fledermausarten. 

Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart 



( 

4. Vorkommen relevanter Arten 

4.3 REPTILIEN 

29 

Die Untersuchungen ergaben den Nachweis von einer Reptilienart. Eine Übersicht 
über die nachgewiesene Arten sowie ihren Schutzstatus zeigt Tabelle 2. 

Tabelle 2:  I m  Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Repti l ien. 

Art Rechtlicher Schutz Rote Liste 
Wissensch.  Na- Deutscher Name FFH BNatSchG B-W BRD 
me 
Podarcis muralis Mauereidechse IV s 2 V 

Erläuterungen: 

Rote Liste: B-W = Baden-Württemberg (LAUFER 1 999); BRD = Deutschland (KüHNEL et al .  2009); 1 = vom 
Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; V = Vorwarnliste; D = Daten defizitär, Einstufung 
unmöglich; G = Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt; R = extrem seltene Arten und Arten mit 
geographischer Restriktion; i = gefährdete wandernde Tierart; - = nicht gefährdet/nicht geschützt 

FFH: Fauna-Flora-Habitat-Richtl inie: 1 1 ,  IV - Art des Anhangs I I  bzw. IV der FFH-Richtlinie 

BNatSchG: Schutzstatus nach den Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes: s - streng geschützt, 
b - besonders geschützt 

Zur Ermittlung der Populationsdichte wurden im Frühjahr und Sommer 2013 die Flä
chen an mehreren Terminen gezielt begangen und dabei flächig alle als Sonnenplät
zen geeigneten Strukturen (z.B. Ufermauern, Saumbereiche, Trocken- und Gleisflä
chen) kontrolliert sowie, wenn vorhanden geeignete Versteckstrukturen (z.B. Bretter, 
Steine) gewendet. Die Begehungen erfolgten tagsüber bei geeigneter Witterung. 

Biologie Mauereidechse (Podarcis mura/is) 

Habitate, Requisiten 

Tagesverstecke 

Eiablage 

Jungtiere 

Wanderungen, Ausbrei
tungsvermögen 

Überwinterung 

Verbreitung in Ba-Wü, 

Erhaltungszustand der Art 

• in trockenwarmen Gebieten an besonnten, felsig-steinigen Standorten: Felsen, 
Geröllhalden, stein ige Trockenrasen, Kiesbänke 

• günstige Habitatbedingungen in Sekundärbiotopen: trockenmauerreiche Wein
berge, Bahndämme, Straßenböschungen, Ruinen, Steinbrüche, große Güter
bahnhöfe und Bahngelände 

• keine wesentlichen Ansprüche an die aufwachsende Vegetation; ausreichende 
Nahrungshabitate auch in schmalen Gras- und Krautsäumen 

• v.a. in Mauerlöcher/-fugen (in Trockenmauern) und in Felsspalten 

• in lockerem Erdreich, auch in Mauerspalten und unter Steinen 

• erstes Gelege Mai bis Juni; in wärmeren Gegenden bzw. bei günstiger Witte-
rung häufig Zweitgelege 

• Juli bis September 

• ausgeprägtes Revierverhalten der Adulten 

• Wanderverhalten zur Reviersuche oder bei Verdrängung durch Artgenossen, 
besonders juvenile und subadulte Tiere; Wanderungen bis 500 m beobachtet 

• in tiefen Felsspalten und Hohlräumen (Felsen, Mauern) 

• Adulte ab September/Oktober bis März; bei warmer Witterung auch winteraktiv 

• in der Rheinebene, v.a. Hoch-/Oberrhein mit angrenzendem Schwarzwaldrand 
(hier bis 800 m) sowie im Unteren Neckartal, Strom- und Heuchelberg 

Ursprüngliche Lebensräume sind besonnte Felsen, Geröllhalden, steinige Trockenra
sen und Kiesbänke entlang der großen Flusstäler. Nach dem starken Rückgang dieser 
Biotoptypen beschränken sich die Vorkommen weitgehend auf anthropogene Lebens
räume. So werden heute von der Art vielfach auch Strukturen wie Trockenmauern in 
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Weinbergen, an Burgen und Ruinen, Bahnhöfe und Bahndämme, Uferpflaster sowie 
Steinbrüche und Kiesgruben als Lebensräume besiedelt. Wichtig ist hierbei eine hohe 
Sonneneinstrahlung und ausreichende Erwärmung der genutzten Habitate. Die Mauer
eidechse wurde in unterschiedlichen Bereichen des Untersuchungsgebietes nachge
wiesen (vgl. Abbildung 12). Die Abundanz reichte hierbei von einer hohen Besied
lungsdichte im Bereich des westlichen Neckarufers und der angrenzenden Grünanlage 
bis zu einzelnen Tieren in den gleisbegleitenden Gehölzbeständen. Die Bereiche der 
am westlichen Neckarufer befindlichen Vorhabenflächen einschließlich des dortigen 
Mauereidechsenbestandes sind Bestandteil des Bebauungsplanverfahren ,Rosenstein
tunnel/Leuzetunnel Bad Cannstatt und Stuttgart Ost (Ca 264)' (GLU 2010, 2012a, 
2012b, LHS 2012) und wurden dort entsprechend abgehandelt und bewertet, so dass 
eine erneute Betrachtung in Rahmen dieser saP entfällt. Auf den in der Neckartalstra
ße gelegenen begrünten Verkehrsinseln wurden keine Tiere nachgewiesen. Auch auf 
der im Neckar befindlichen Mittelmole konnten im Bereich zwischen Holzbrücke und 
Rosensteinbrücke keine Mauereidechsen nachgewiesen werden. Die Fläche ist hier 
befestigt und bietet bis auf sehr schütteren Grasbewuchs keine weiteren, für die Mau
ereidechse geeigneten Habitatstrukturen. Auf den teilweise bewachsenen Bereichen 
der Mittelmole südlich der Rosensteinbrücke (angrenzend an den Untersuchungsraum) 
wurde ein Einzeltier der Mauereidechse gesichtet. Von weiteren Tieren in diesem Be
reich ist auszugehen. Während für die Untersuchungen zum Bebauungsplanverfahren 
,Rosensteintunnel/Leuzetunnel Bad Cannstatt und Stuttgart Ost (Ca 264)' am östlichen 
Neckarufer noch keine Besiedlung durch Mauereidechsen festgestellt werden konnte, 
wurde auch dort im Zuge der aktuellen Kartierungen ein Mauereidechsenvorkommen 
nachgewiesen. Dieses ist mit ca. 10 nachgewiesenen Individuen noch nicht als indivi
duenstark einzustufen. Die Tiere wurden beidseitig des Ufergehölzstreifens an der 
Uferbefestigungsmauer sowie im Bereich des Fußweg gefunden. Auch entlang der 
Gleisstrecke wurden einzelne Tiere in den angrenzenden Gehölzbeständen gesichtet. 

Die Größe der betroffenen Mauereidechsenpopulation wird auf ca. 40 Tiere geschätzt 
(Anzahl adulter Tiere x Faktor 4). Der zugrunde gelegte Multiplikationsfaktor ergibt sich 
aus der flächenspezifischen Einschätzung des Kartierers und ist somit keine fest defi
nierte Größe. So schätzt der Kartierer abgeleitet von der Habitatausstattung, externen 
Störfaktoren und den klimatischen Bedingungen während der Erfassungstermine den 
spezifischen Erfassungsgrad. Durch Abgleich dieses spezifischen Erfassungsgrades 
mit dem Erwartungswert zur Bestandsgröße am Standort definiert der Kartierer einen 
mittleren Erfassungsgrad. 
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Abbildung 10: Darstellung von Mauereidechsen aus den Gehölzbereichen des östlichen Necka
rufers. 

Abbildung 11: Auch in den direkt an die Gleise angrenzenden Grünstrukturen kommen Mauer
eidechsen vor. 

Abgrenzung der lokalen Population: 
Für die Mauereidechse sind in der Literatur nur geringe Wanderdistanzen dokumen
tiert. Für Jungtiere erfolgten Nachweise in einer Entfernung von bis zu 1 km von ihrem 
Ursprungshabitat, für adulte Tiere sind bisher konkrete Wanderbewegungen von "ma
ximal 500 m bekannt. Da sich die Art in den letzten Jahrzehnten, z. B. entlang von 
Bahntrassen oder auf großflächigen Gleisanlagen, zum Teil stärker ausbreiten konnte, 
wird davon ausgegangen, dass sie ein hohes Ausbreitungspotenzial besitzt (SCHUL TE 
2008, GÜNTHER 1996, PETERSEN et al. 2004). Entlang linearer Strukturen wie Bahn
dämme oder Straßen- und Gewässerböschungen ist davon auszugehen, dass einzelne 
Tiere im Rahmen der Ausbreitung auch größere Entfernungen bis zu mehreren Kilome
tern überbrücken können. 

Die Mauereidechsenvorkommen im Stuttgarter Raum gehen auf gezielte Aussetzun
gen und Verschleppungen über den Schienenweg zurück (BAUER 1987, OUETZ 2003, 
DEICHSEL et al. 2011 ). Ursprünglich war die Art hier nicht vertreten. Die Mauereidechse 
ist im Stuttgarter Stadtgebiet in der Ausbreitung begriffen und kann heute auf vielen 
Flächen gefunden werden, auf denen sie vor 10 Jahren noch nicht vorgekommen ist 
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(DEICHSEL et al. 2011 ,  eigene Beobachtungen). Wichtige Verbreitungswege stellen 
hierbei Bahnlinien wie die Gäubahnlinie dar. Weitere bekannte Mauereidechsenvor
kommen sind aus den im Anschluss mit der Vorhabenfläche stehenden Gleisbereichen 
in Bad Cannstatt und Untertürkheim bekannt. Als weitere Mauereidechsenvorkommen 
im Umfeld sind die Bereiche des Abstellbahnhofes an der Ehmannstraße und der 
Gäubahntrasse sowie der Travertin park in Stuttgart-Münster zu nennen. 

Aufgrund der vorgenannten Gründe wird davon ausgegangen, dass die im Stuttgarter 
Stadtgebiet vorkommenden Mauereidechsen einer lokalen Population zuzurechnen 
sind. 

Reptiliennachweise 

o Einzelnachweise von .Mauereidechsen 11 Flächige Verbreitung Mauereidechsen 
c:::J Abgrenzung Untersuchungsgebiet 

. . 
Abbildung 12 : Lage der Reptiliennachweise im Untersuchungsgebiet und daran angrenzend. 

INSEKTEN 

Als einzige nach Anhang IV der FFH-Richtlinie relevante Insektenart sind Vorkommen 
des Juchtenkäfers (Osmoderma eremita) im Untersuchungsgebiet bekannt (WURST 
2002). Die Art wurde aktuell in zahlreichen Bäumen, sowohl im Rosensteinpark, als 
auch beidseitig des Neckars nachgewiesen (BIOPLAN 2014). Der Juchtenkäfer wird in 
einem separaten Gutachten (BIOPLAN 2014) behandelt und ist somit kein Bestandteil 
des vorliegenden Gutachtens. 
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4.5 WEITERE RELEVANTE VORKOMMEN 

33 

Von einem Vorkommen weiterer aus artenschutzrechtlicher Sicht relevanter Arten im 
untersuchten Gebiet ist nicht auszugehen. Eine Übersicht der artspezifischen Gründe 
hierfür ist im Anhang zu finden (Kapitel 9.1, Seite 72). 
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5 KONFLIKTERMITTLUNG 

5.1 VORHABENBESCHREIBUNG 

GÖG 

Folgende Angaben wurden den Planfeststellungsunterlagen sowie der offiziellen Inter
netseite (bahnprojekt-stuttgart-ulm.de) entnommen. 

Grundsätzlich ist mit dem PFA 1.5 beabsichtigt, die vorhandene Eisenbahninfrastruktur 
aus Richtung Bad Cannstatt und Feuerbach und den neuen Abstellbahnhof in Unter
türkheim, mit dem neuen Hauptbahnhof zu verbinden. Die neue Trasse erfordert den 
Bau einer neuen viergleisigen Eisenbahnbrücke über den Neckar. Diese Brücke wird 
als gemeinsames Bauwerk für Fernbahn und S-Bahn erstellt. 

Der Tunnel Bad Cannstatt führt von der neuen Neckarbrücke Bad Cannstatt unter dem 
Rosensteinpark und dem Nordbahnhof hindurch zum neuen Hauptbahnhof. Für die S
Bahn entsteht ein neuer Rosensteintunnel unter dem Rosensteinpark. Er führt von der 
neuen Neckarbrücke Bad Cannstatt zum neuen Bahnhof Mittnachtstraße. 

Die Brücke hat eine Gesamtlänge von etwa 355 m und eine Breite von ca. 24 m. Sie 
überquert als Durchlaufträger mit sieben Feldern das Neckartal und überspannt nicht 
nur den Neckar, sondern auf Bad Cannstatter Seite zusätzlich die Schönestraße und 
auf der Seite Rosensteinpark die Neckartalstraße (810). 

Infolge einer Planänderung kommt es zu Stützenverschiebungen bzw. dem Wegfall 
von Pfeilern der geplanten Neckarbrücke. Nachfolgend werden die aktuell vorgesehe
nen Planänderungen kurz beschrieben. 

Achse 500: 

Stützenverschiebung 1 m in westliche Richtung 

Bisherige Fundamentfläche: ca. 30 x 12 m 

Neue Fundamentfläche infolge Planänderung: ca. 32 x 12 m 

Durch Stützenverschiebung neu betroffene Fläche: ca. 30 x1 m 

Durch Stützenverschiebung nicht mehr betroffene Fläche: ca. 30 x1 m 

Die beanspruchte Fläche wird sich durch die Planänderung somit nicht ändern. 

Achse 600: 

Stützenverschiebung um 1 m in östliche Richtung und Änderung der Fundamentab
messung 

Bisherige Fundamentfläche: ca. 45 x 7 m 

Neue Fundamentfläche infolge Planänderung: ca. 32 x 9 m 

Durch Stützenverschiebung nicht mehr betroffene Fläche: ca. 13 x 2, 1 m 
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Die beanspruchte Fläche wird sich durch die Planänderung somit um 27 m2 verringern. 

Achse 700: 

Entfall des kompletten Fundaments 

Bisherige Fundamentfläche: ca. 30 x 8 m 

Neue Fundamentfläche infolge Planänderung: 0 m2 

Die beanspruchte Fläche wird sich durch die Planänderung somit um ca. 240 m2 ver
ringern. 

Achse 800 

Stützenverschiebung um 2,5 m in westliche Richtung 

Insgesamt reduziert sich die durch die Baumaßnahme beanspruchte Fläche nach der 
Planänderung um ca. 267 m2

. 

Die jetzige hölzerne Fußgängerbrücke wird vorhabenbedingt entfallen. 

Eine detaillierte Vorhabenbeschreibung ist den Planfeststellungsunterlagen2 zum PFA 
1.5 zu entnehmen. 

2 - DB PROJEKTBAU GMBH (2006): PFA 1 .5 Zuführung Feuerbach/Bad Cannstatt, S-Bahn
Anbindung, Änderungsverfahren, An lage1 ,  Erläuterungsbericht, Teil I und I I I .  
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Abbi ldung 1 3: Bau logistik-Lageplan Bereich Eisenbahnbrücke Neckar. Anlage 1 3 .2.4 Blatt 28 von 2. (Stand 20.05.201 4) 
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5.2 VORHABENSWIRKUNGEN 
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Nachfolgend werden die Wirkfaktoren auf die betroffene Artengruppen ausgeführt, die 
sich aus dem geplanten Vorhaben ergeben und in der Regel Beeinträchtigungen und 
Störungen der europarechtlich geschützten Arten verursachen können. Dabei ist zwi
schen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen zu unterscheiden. 

Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Wirkfaktor Beschreibung der Auswirkung 

Flächeninanspruchnahme (temporärer) Verlust von Habitaten 
durch Baufelder, Bau-
straßen und BE-Flächen 

akustische und visuelle 
Störreize sowie Erschüt
terungen durch Personen 
und Baufahrzeuge 

Lichtimmission (Fallen
wirkung) 

Staub-, Schadstoffimmis
sionen durch Baumaschi
nen 

Funktionsverlust von (Teil-)habitaten 
durch Beunruhigung von Individuen, 
Flucht- und Meidereaktionen 

Funktionsverlust von (Teil-)habitaten 
durch Anlockung und ggf. Tötung von 
Individuen 
(Beeinflussung von Nahrungshabitaten) 

Funktionsverlust von (Teil-)habitaten 
durch Beeinträchtigung von Individuen 

Anlagebedingte Wirkfaktoren/Wirkproze�se 

Wirkfaktor 

Flächeninanspruchnahme 
durch Versiegelung, Be
bauung, sowie Bodenab
und -auftrag 

Zerschneidung, Fragmen
tierung von Lebensräu
men 

Beschreibung der Auswirkung 

dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs
und/oder Ruhestätten 

dauerhafter Verlust von Nahrungs
habitaten 

Funktionsverlust/Schädigung von Fort
pflanzungs- und/oder Ruhestätten, 
Wanderungskorridoren, Flugstraßen 

Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart 

Betroffene Arten/ 
Artengruppen 

• Vögel 

• Fledermäuse 

• Re tilien 
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• Fledermäuse 
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• Fledermäuse 

• Vögel 

• Fledermäuse 

• Reptilien 

Betroffene Arten/ 
Artengruppen 

• Vögel 

• Fledermäuse 

• Reptilien 

• Vögel 

• Fledermäuse 

• Reptilien 

• Fledermäuse 

• Reptilien 
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Wirkfaktor 

Entwertung von Habitat
bestandteilen durch 
Schattenwurf 

5. Konfliktermittlung 

Beschreibung der Auswirkung Betroffene Arten/ 
Artengruppen 

Funktionsverlust/Schädigung von Fort- • Reptilien 
pflanzungs- und/oder Ruhestätten, 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Wirkfaktor 

akustische Störreize z. B. 
durch verändertes Ver
kehrsaufkommen; Aus
wirkungen auf an
grenzende Flächen nicht 
auszuschließen 

visuelle Störreize z. B. 
durch verändertes Ver
kehrsaufkommen, Aus
wirkungen auf an
grenzende Flächen nicht 
auszuschließen 

Beschreibung der Auswirkung Betroffene Arten/ 
Artengruppen 

Auslösen von Vertreibungseffekten und • Vögel 
Fluchtreaktionen 

Auslösen von Vertreibungseffekten und 
Fluchtreaktionen 

Störung des Nahrungshabitates (pho
totaktische Insekten) 

• Fledermäuse 

• Vögel 

• Fledermäuse 

• Reptilien 

• (Fledermäuse) 

Zerschneidung, Fragmen- Tötung von Individuen • Vögel 
tierung, Kollision, Fallen-
wirkung • Fledermäuse 

• Reptilien 

BERÜCKSICHTIGUNG NATURSCHUTZRECHTLICHER KOMPEN-
SATIONSMAßNAHMEN 

Im Zusammenhang mit dem eigentlichen Eingriffsvorhaben entsteht aus der Umwelt
prüfung der Schutzgüter (UVS und LBP) ein Bedarf für naturschutzrechtliche Kompen
sationsmaßnahmen. Damit verbundene Auswirkungen auf europarechtlich geschützte 
Arten sind nicht Gegenstand des vorliegenden Gutachtens. Die Prüfung der arten
schutzrechtlichen Verträglichkeit dieser Maßnahmen erfolgt im Rahmen des Land
schaftspflegerischen Begleitplans. 
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5.4 ERMITTLUNG 
BNATSCHG 

VON VERBOTSTATBESTÄNDEN NACH § 44 

Die Ermittlung der Verbotstatbestände gern. § 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 
BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung eventuell erforderlicher und verbindlicher 
Vermeidungs- und/oder Ausgleichsmaßnahmen. Vermeidungs- bzw. Minderungsmaß
nahmen sind dabei mit einem 'V', vorgezogene funktionale Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF) mit einem 'C' gekennzeichnet. Die Beschreibung der Maßnahmen ist dem Kapi
tel 6 zu entnehmen. Die in den folgenden Tabellen zu findende Spalte 'VB' enthält die 
Angaben zur Erfüllung des Verbotstatbestandes ohne die Durchführung von Vermei
dungs- und CEF-Maßnahmen. 

Nahrungshabitate unterliegen nicht den Bestimmungen des § 44 BNatSchG, vorausge
setzt sie stellen keinen essenziellen Habitatbestandteil dar. Da nach den Unter
suchungsergebnissen davon auszugehen ist, dass dies bei den nachgewiesenen Arten 
nicht der Fall ist, sind sie nicht Gegenstand der vorliegenden artenschutzrechtlichen 
Betrachtung. 

Eine Zusammenfassung der Prüfergebnisse zur Erfüllung von Verbotstatbeständen der 
betroffenen Arten, ist in Form der ausgefüllten Bewertungsprotokolle des Eisenbahn
bundesamtes (EBA) im Anhang (Kapitel 9.4, Seite 77) zu finden. 
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5. Konfliktermittlung 

5.4.1 Vögel 

Gilde: Höhlenbrüter 

Verbot nach 
BNatSchG 

§ 44 (1 ) 2 
erhebliche Störung 
während sensibler 
Zeiten 

§ 44 (1 ) 3 
Zerstörung Fortpflan
zungs- und Ruhe
stätten 

Wirkungsprognose I VB 

Es ist vor allem bau- und betriebsbedingt mit Störungen (Lärm, visuelle Effek- 1 nein 
te, Immissionen etc.) der im Untersuchungsgebiet und den angrenzenden Kon
taktlebensräumen nistenden Höhlenbrütern (Blaumeise, Kohlmeise) zu rech-
nen. Die betroffenen Arten sind als weitverbreitet anzusprechen und zudem 
nicht gefährdet. Da sie, wie im zu betrachtenden Untersuchungsgebiet gege-
ben, häufig in Siedlungsnähe bzw. in Siedlungen vorkommen, kann davon 
ausgegangen werden, dass sie hinsichtlich anthropogener Störungen unemp
findlich sind. Die in dieser Gilde zusammengefassten Arten gelten i.d .R. als 
schwach empfindlich gegen Straßenverkehrslärm (vgl .  GARNIEL & MIERWALD 
2010). Zu berücksichtigen sind in diesem Zusammenhang zudem bei zahlrei-
chen Arten Fluchtdistanzen von <10 m (vgl. GASSNER & WINKELBRANDT 2005). 
Insgesamt wurden 3 Brutpaare von in Höhlen brütenden Arten im Untersu
chungsgebiet und daran angrenzend nachgewiesen. Die Revierzentren lagen 
dabei alle außerhalb der eigentlichen Eingriffsflächen. Unter Berücksichtigung 
der geringen Betroffenheit, der Vorbelastung des Raumes durch verkehrsin
tensive Straßen (Neckartalstraße (810/814 ), Schönestraße, König-Karl
Straße, sowie durch die vorhandenen Gleisstrecken und der intensiven Frei
zeitnutzung Neckaruferbereiche, kann eine erhebliche Störung im Sinne einer 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der vorkommenden Arten ausge
schlossen werden. 

Im Zuge der Baufeldfreimachung wird es zu einem Verlust von Lebensstätten I nein 
der nachgewiesenen Höhlenbrüter kommen. Die verorteten drei Revierzentren 
liegen jedoch alle außerhalb der baulich in Anspruch genommenen Vorhaben
flächen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass es zumindest während der 
Bauzeit zu einer Aufgabe von an den Eingriffsbereich angrenzender Fortpflan
zungsstätten kommt. Unter Berücksichtigung der geringen indirekten Betrof
fenheit von wenig anspruchsvollen Meisenarten, welche häufig im Siedlungs-
raum brüten, kann davon ausgegangen werden, dass die ökologische Funktion 
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5. Konfliktermittlung 41 

der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang im Sinne 
von § 44 (5) BNatSchG weiterhin erfüllt wird. Dieser Einschätzung liegt auch 
die Ausstattung der Umgebung mit zahlreichen für die betroffenen Brutpaare 
geeigneten Ersatzhabitaten (Gärten des Siedlungsraumes, vom Vorhaben 
unbeeinflusste Park- und Gehölzbereiche, strukturreiche heterogene Flächen 
der Wilhelma etc. ) zu Grunde. 

§ 44 (1 ) 1 Durch das Vorkommen von Höhlenbrütern im Untersuchungsgebiet ist mit ja V 1: nein 
Tötung, Verletzung ,  einer Tötung von Tieren bei einem Eingriff in Gehölzbestände im Zuge der Bauzeitenbe-Entnahme, Fang Baufeldfreimachung zu rechnen, sollte diese während der Brutzeit der Tiere schränkung für stattfinden. Im  Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende Februar kann die Baufeldfrei-davon ausgegangen werden, dass alle Jungvögel das Nest verlassen haben machung und keine Gelege mehr vorhanden sind, so dass im Falle der hochmobilen 

Artengruppe der Vögel eine aktive Flucht bei drohender Gefahr prognostiziert 
werden kann. Ein besonderes verkehrliches Kollisionsrisiko ist für die nachge-
wiesenen Arten nicht bekannt. Das Untersuchungsgebiet ist durch die angren-
zenden intensiv befahrenen Straßen und Gleisstrecken entsprechend vorbe-
lastet, so dass eine gewisse Gewöhnung der Tiere an verkehrliche Wirkungen 
anzunehmen ist und nicht mit einer signifikanten Erhöhung der Tötungsrisikos 
gerechnet wird. 

Gilde: Halbhöhlen- und Nischenbrüter 

Verbot nach Verbot nach Umset-

BNatSchG Wirkungsprognose VB Maßnahmen zung von Maßnah-
men erfüllt 

§ 44 (1 ) 2 Vorhabenbedingt wird es zu Beeinträchtigungen der im Untersuchungsgebiet nein - nein 
erhebliche Störung nachgewiesenen Halbhöhlen- und Nischenbrüter durch Lärm, Licht und Staub 
während sensibler sowie Erschütterungen und die erhöhte Betriebsamkeit auf den Flächen kam-
Zeiten men. Bei den nachgewiesenen Arten (Grauschnäpper etc.) handelt es sich um 

weit verbreitete Arten, die häufig im Siedlungsraum bzw. in der der Nähe von 
Siedlungen anzutreffen sind. Sie gelten als wenig empfindlich hinsichtlich anth-
ropogener Störungen. Der Grauschnäpper ist die einzige Art der Gilde, die in 
Baden-Württemberg einen negativen Bestandstrend (HöLZINGER et al. 2007) 
aufweist. Die Art ist mit einem Brutpaar angrenzend an Untersuchungsgebiet 
vertreten. Die in dieser Gilde zusammenQefassten Arten Qelten i .d. R. als 
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schwach empfindlich gegen Straßenverkehrslärm und zeigen kein spezifisches 
Abstandsverhalten zu Straßen (vgl. GARNIEL & MIERWALD 2010). Für die Gilde 
der Halbhöhlen- und Nischenbrüter liegen insgesamt 4 Brutnachweise für das 
Untersuchungsgebiet und die angrenzenden Kontakträume vor. Die Revierzen-
tren lagen dabei alle außerhalb der eigentlichen Eingriffsflächen. Unter Be-
rücksichtigung der geringen Betroffenheit, der Vorbelastung des Gebiets, der 
vergleichsweisen Unempfindlichkeit der Arten gegenüber den zu erwartenden 
Störungen und ihrer weiten Verbreitung und kann eine erhebliche Störung im 
Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
ausgeschlossen werden. 

§ 44 (1 ) 3 Im  Zuge der Baufeldfreimachung wird es zu einem Verlust von Lebensstätten nein - nein 
Zerstörung Fortpflan- der nachgewiesenen Halbhöhlen- und Nischenbrüter kommen. Die verorteten 
zungs- und Ruhe- vier Revierzentren liegen jedoch alle außerhalb der baulich in Anspruch ge-
stätten nommenen Vorhabenflächen im Bereich der Eisenbahnstraße. Es ist aber 

nicht auszuschließen, dass es zumindest während der Bauzeit zu einer Aufga-
be von an den Eingriffsbereich angrenzender Fortpflanzungsstätten kommt. 
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei den nachgewiesenen 
Tieren um wenig anspruchsvolle Arten handelt, welche häufig auch im Sied-
lungsraum brüten, kann davon ausgegangen werden, dass die ökologische 
Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
im Sinne von § 44 (5) BNatSchG weiterhin erfüllt wird. 

§ 44 (1 ) 1 Im  Zuge der Baufeldfreimachung ist mit einer Tötung von Tieren der nachge- ja V 1: nein 

Tötung, Verletzung ,  wiesenen Halbhöhlen- und Nischenbrüter zu rechnen, sollte diese während der Bauzeitenbe-
Entnahme, Fang Brutzeit stattfinden. Im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende Februar schränkung für 

kann davon ausgegangen werden, dass alle Jungvögel das Nest verlassen die Baufeldfrei-
haben und keine Gelege mehr vorhanden sind, so dass im Falle der hochmobi- machung 
len Artengruppe der Vögel eine aktive Flucht bei drohender Gefahr prognosti-
ziert werden kann. Ein besonderes verkehrliches Kollisionsrisiko ist für die 
nachgewiesenen Arten nicht bekannt. Das Untersuchungsgebiet ist durch die 
angrenzenden intensiv befahrenen Straßen und Gleisstrecken entsprechend 
vorbelastet, so dass eine gewisse Gewöhnung der Tiere an verkehrliche Wir-
kungen anzunehmen ist und nicht mit einer signifikanten Erhöhung der Tö-
tungsrisikos gerechnet wird. 
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Gilde: Zweigbrüter 

Verbot nach 
BNatSchG 

§ 44 (1 ) 2 
erhebliche Störung 
während sensibler 
Zeiten 

§ 44 (1 ) 3 
Zerstörung Fortpflan
zungs- und Ruhe
stätten 

,...... (\ 

Wirkungsprognose I VB 

Der Ausstattung des Untersuchungsgebietes entsprechend konnten zahlreiche I nein 
zweigbrütende Arten nachgewiesen werden. Für sie wird es vorhabenbedingt 
zu Beeinträchtigungen durch die zu erwartenden Immissionen wie Lärm, Licht 
und Staub und die erhöhte Betriebsamkeit kommen. Bei den 23 im Untersu
chungsgebiet nachgewiesenen Brutpaaren handelt es sich um häufige im 
Siedlungsraum vorkommende und somit als relativ störungstolerant anzuse-
hende Vogelarten wie Amsel (6 BP), Buchfink (6 BP) oder Mönchsgrasmücke 
(5 BP). Die in dieser Gilde zusammengefassten Arten gelten i.d.R. als 
schwach empfindlich gegen Straßenverkehrslärm (vgl. GARNIEL & MIERWALD 
2010) und anthropogene Störungen. Unter Berücksichtigung der weiten Ver
breitung der Arten, ihrer vergleichsweise geringen Effekt- bzw. Fluchtdistanzen 
von 100-200 m (vgl. GARNIEL & MIERWALD 2010) kann eine erhebliche Störung 
im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen z.T. 
individuenreichen Population der Zweigbrüter ausgeschlossen werden. Hierbei 
wird auch berücksichtigt, dass der innerstädtische Eingriffsbereich durch die 
bestehenden Verkehrswege und die Freizeitnutzung intensiv vorbelastet ist. 

Die Baufeldfreimachung wird zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und I nein 
Ruhestätten der nachgewiesenen Zweigbrüter führen. Da eine besondere 
Empfindlichkeit der Arten gegenüber der vorhabenbedingt zu erwartenden 
Wirkungen nicht bekannt ist und die vorkommenden Arten als wenig empfind-
lich hinsichtlich anthropogener Beeinträchtigungen gelten, kann davon ausge
gangen werden, dass sich der Verlust der Lebensstätten auf die Vorhabenflä-
chen und die direkt daran angrenzenden Reviere beschränken wird. I nsgesamt 
sind etwa 13 Brutpaare zweigbrütender Arten durch die Baumaßnahmen be
troffen, wobei es sich ausschließlich um nicht gefährdete Arten mit ausgegli
chenem oder positiven Bestandstrends nach der Roten Liste Baden
Württembergs handelt (vgl. HöLZII\IGER et al. 2007). Hierbei muss jedoch auch 
die bestehende Vorbelastung der Flächen durch die angrenzenden stark be
fahrenen Straßen und Gleisstrecken sowie die intensiv frequentieren Fußwege 
mit beachtet werden. Die Ausstattung der Umgebung weist zahlreiche adäqua-
te Ersatzhabitatflächen für die betroffenen Brutpaare auf. Hierbei sind sowohl 
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die angrenzenden Parkflächen qls auch die Gehölzbestände entlang des 
Neckars wie auch der teilweise durchgrünte Siedlungsraum zu berücksichti-
gen. Zwar sind zah lrei'che Habitatstrukturen bereits durch artg leiche Konkur-
renten besetzt, durch die relativ geringe Betroffenheit wen iger Brutpaare häufi-
ger Brutvogelarten kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die ökolog i-
sehe Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten auch bei Vorhabenrealisie-
rung weiterhin erfü llt wird . 

§ 44 (1 ) 1 Im  Zuge der Baufeldfreimachung ist mit einer Tötung von Tieren der nachg e- ja V 1 :  nein 
Tötung, Verletzung, wiesenen Zweigbrüter zu rechnen , sollte d iese während der Brutzeit stattfi n- Bauzeitenbe-
Entnahme, Fang den. Im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende Februar kann davon schränkung für 

ausgegangen werden, dass alle Jungvögel das Nest verlassen haben und die Baufeldfrei-
keine Gelege mehr vorhanden sind, so dass im Falle der hochmobilen Arten- machung 
gruppe der Vögel eine aktiven Flucht bei drohender Gefahr prognostiziert wer-
den kann .  Ein besonderes verkehrliches Kol l isionsrisiko ist für die nachgewie-
senen Arten nicht bekannt. Das Untersuchungsgebiet ist durch die angrenzen-
den intensiv befahrenen Straßen und Gleisstrecken entsprechend vorbelastet, 
so dass eine gewisse Gewöhnung der Tiere an verkehrl iche Wirkungen anzu-
nehmen ist, und nicht m it einer sign ifikanten Erhöhung der Tötungsrisikos ge-
rechnet wird .  
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5.4.2 Fledermäuse 

Art: Zwergfledermaus 

Verbot nach 
BNatSchG 

§ 44 (1 ) 2 
erhebliche Störung 
während sensibler 
Zeiten 

§ 44 (1 ) 3 
Zerstörung Fortpflan
zungs- und Ruhe
stätten 

Wirkungsprognose I VB 

Für die als typische Gebäudebewohnerin anzusprechende Zwergfledermaus I nein 
wird es durch die Vorhabenrealisierung zu Beeinträchtigungen durch Immissi-
onen wie Lärm, Licht und Staub etc. sowie Erschütterungen und die erhöhte 
Betriebsamkeit auf den Flächen kommen. Eine besondere Empfindlichkeit 
hinsichtlich der zu erwartenden Vorhabenwirkungen ist nicht bekannt (vgl. 
BRINKMANN et al. 2008). Ein Quartierhinweis der Art liegt für das Untersu
chungsgebiet nicht vor. Die Quartiere der Zwergfledermaus liegen wahrschein-
lich im angrenzenden Siedlungsraum von Stuttgart. Sozialverhalten, welches 
auf Wochenstuben oder individuenreiche Quartiere hinweist, konnten für die an 
das Untersuchungsgebiet angrenzenden Bauwerken nicht festgestellt werden, 
so dass davon ausgegangen werden kann, dass sich diese nicht im Nahbe-
reich der neuen Neckarbrücke befinden. Die vorhabenbedingt entfallende 
Holzbrücke wird u.a. von der Zwergfledermaus als Leitstruktur zur Querung 
des Neckars genutzt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, auf die weiteren im 
Umfeld befindlichen Brücken (Rosensteinbrücke, Eisenbahnbrücke, König
Karls-Brücke) als Leitstruktur auszuweichen. Zudem wird der Verlauf der neu-
en Eisenbahnbrücke etwa dem Verlauf der Holzbrücke entsprechen. Eine 
nächtliche Ausleuchtung der Baustellenbereiche während der Aktivitätszeit ist 
für die Zwergfledermaus als unkritisch einzustufen. Durch das häufige Vor
kommen der Zwergfledermaus im Siedlungsraum, dem fehlenden Nachweis 
von Quartieren und der geringen· Empfindlichkeit gegenüber Zerschneidung, 
Licht- und Lärmimmiss[onen kann eine erhebliche Störung im Sinne einer Ver
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Zwergfledermauspopulati-
on ausgeschlossen werden. 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes wurden weder in der Vegetation noch in I nein 
den Bauwerken (Toilettenhaus, Brücken) Quartiere der Zwergfledermaus fest
gestellt. Jedoch kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass die vorhande-
nen Strukturen an den Bauwerken und in den Bäumen im Sommer gelegent-
lich als Tagesquartier einzelner Individuen genutzt werden. Da an den Vorha
benbereich ausgedehnte Siedlungs- bzw. Gehölzbereiche anschließen, kann 
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davon ausgegangen werden, dass es für die gebäudebewohnende Zwergfle-
dermaus durch die Vorhabenrealisierung nicht zu einer Beeinträchtigung der 
ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten im Sinne von 
§ 44 (5) BNatSchG kommen wird. 

§ 44 (1 ) 1 Sofern es zu einer Entfernung von Bäumen und Gebäudestrukturen während ja V 2: nein 
Tötung, Verletzung, der Aktivitätszeit der Zwergfledermaus kommt, kann eine Tötung oder Verlet- Bauzeitenbe-
Entnahme, Fang zung von Fledermäusen in Tagesverstecken nicht ausgeschlossen werden. schränkung für 

Während der Winterruhe ist nach den durchgeführten Untersuchungen von die Baufeld-
keinen Zwergfledermausvorkommen auszugehen. Der Verbotstatbestand der freimachung. 
Tötung kann somit durch eine zeitliche Beschränkung für die Baufeldberäu-
mung vermieden werden. 
Die Zwergfledermaus jagt bevorzugt strukturgebunden. Die Orientierung erfolgt 
häufig aus dem Gedächtnis (vgl. GEBHARD 1997 S. 160f. ). Dies kann zu Kolli-
sionen führen, sollten häufig genutzte Jagdrouten zerschnitten oder unterbro-
chen werden. Zu diesem Sachverhalt erläutern SCHUHMACHER & FISCHER-
HüFTLE (2010), dass "die Möglichkeit, dass einzelne Tiere zu Schaden kom-
men", nicht ausreichend für die Erfüllung des Verbotstatbestandes ist. Zudem 
ist zu berücksichtigen, dass die neue Eisenbahnbrücke unweit der bestehen-
den Eisenbahnbrücke errichtet wird und somit auf Grund der Vorbelastung und 
der Tatsache, dass keine Zerschneidung viel frequentierter Flugrouten stattfin-
den wird, eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos ausgeschlossen wer-
den kann. Nach LüTTMANN et al. (2009) bieten moderne Tunnelbauten zudem 
kaum geeignete Hangplatzmöglichkeiten und sind aufgrund glatter Wände und 
sehr geringer Luftfeuchtigkeit als F_ledermausquartier kaum geeignet. 

Art: Wasserfledermaus 

Verbot nach 
Verbot nach Umset-

BNatSchG Wirkungsprognose VB Maßnahmen zung von Maßnah-
men erfüllt 

§ 44 (1 ) 2 Für die im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Wasserfledermaus kommt es nein - nein 
erhebliche Störung vorhabenbedingt zu Beeinträchtigungen durch Immissionen wie Lärm, Licht 
während sensibler und Staub sowie durch Erschütterungen und die erhöhte Betriebsamkeit auf 
Zeiten den Flächen. Hinweise auf Quartiere der Art liegen nicht vor. Einzelquartiere 

im Bereich von Baumhöhlen oder -spalten können auf Grund des vergleichs-
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weise häufigen Wechsels dieser Strukturen n icht ausgeschlossen werden. Die 
Wasserfledermaus g i lt h insichtlich Lärmimmissionen a ls wenig empfindl ich , 
reagiert aber sensibel gegenüber Lichtimmissionen und Zerschneidungswi r
kungen (BRINKMANN 2008). Die l ichtmeidende Wasserfledermaus jagt über 
dem Neckar und ist bereits zum vorliegenden Zeitpunkt im Untersuchungsge
biet einer relativ hohen nächtlichen Lichtimmission ausgesetzt. Aufgrund der 
Mögl ichkeit in andere abgedunkelte Jagdbereiche über dem Neckar auszuwei
chen werden ihr  auch während der Vorhabenrealisierung ausreichend Nah
rungsflächen zur Verfügung stehen. Da die wen igen festgestellten Ind ividuen 
nur jagend über dem Neckar, angrenzend an das Untersuchungsgebiet festge
stellt werden konnten,  sind Quartiere innerhalb des Gehölzbestandes des Un
tersuchungsgebietes unwahrschein l ich . Unter Berücksichtigung der nur gerin
gen Aktivitätsd ichten der Art im Untersuchungsgebiet, dem fehlenden Nach
weis von Quartieren und der pessimalen Habitatausstattung (gehölzarme, ver
baute Gewässerufer und hohe Lichtimmissionen durch Verkehr und Weg-, 
Straßen und Gebäudebeleuchtungen) im Untersuchungsgebiet, kann eine 
erhebliche Störung im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
der lokalen Popu lation ausgeschlossen werden. 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes und den anschließenden Kontaktlebens- 1 nein 
räumen wurden weder in der Vegetation noch in den Bauwerken (Brücken) 
Quartiere der Wasserfledermaus festgestellt. Jedoch kann nicht völ l ig ausge
schlossen werden, dass die vorhar:idenen Strukturen an den Bauwerken und in 
den Bäumen im Somn:ier gelegentlich als Tagesquartier einzelner I ndividuen 
genutzt werden. Die von der Wasserfledermaus genutzten Gewässerbereiche 
im Untersuchungsgebiet sind aufgrund des hohen Versiegelungsgrades, der 
stark verbauten Uferbereiche und der hohen Lichtimmissionen durch die an
g renzenden Siedlungs- und Verkehrsflächen nur von untergeordneter Bedeu-
tung für d ie Wasserfledermaus. Entsprechend wurden nur kleinräumige 
Jagdaktivitäten weniger Ind ividuen registriert. Über den an den Neckar an
grenzenden Gehölzbeständen und Wiesenflächen wurde die Art n icht nachge
wiesen. Insgesamt ist für die Wasserfledermaus durch die Vorhabenrealisie-
rung keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs
und/oder Ruhestätten im Sinne von § 44 (5) BNatSchG zu erwarten. 

Sofern es zu einer Entfernung von Bäumen und Bauwerken während der Akti
vitätszeit der Wasserfledermaus kommt, kann eine Tötung oder Verletzung von 
Fledermäusen in Tagesverstecken nicht ausgeschlossen werden. Während 

ja 
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der Winterruhe ist nach den durchgeführten Untersuchungen von keinen Was
serfledermausvorkommen auszugehen. Der Verbotstatbestand der Tötung 
kann somit durch eine zeitliche Beschränkung für die Baufeldberäumung ver
mieden werden. 
Wasserfledermäuse charakterisieren sich durch einen sehr schnellen Flug, 
üblicherweise über Gewässern, teilweise aber auch im Wald und über Wiesen 
(BRINKMANN et al. 2008). Durch die niedrige Flughöhe kann es hier zu Kollisio
nen mit vorbeifahrenden Fahrzeugen kommen. Die neue Eisenbahnbrücke 
ersetzt die bestehende, parallel verlaufende Eisenbahnbrücke (Abstand etwa 
50 m). Somit ist das Gebiet bereits hinsichtlich der verkehrsbedingten Wirkun
gen vorbelastet. Durch die Brückenkonstruktion wird es zu keiner Zerschnei
dung von Jagdhabitaten oder Flugstrecken der Wasserfledermaus kommen. 
Somit kann eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos ausgeschlossen 
werden. Nach LOTIMANN et al. (2009) bieten moderne Tunnelbauten zudem 
kaum geeignete Hangplatzmöglichkeiten und sind aufgrund glatter Wände und 
sehr geringer Luftfeuchtigkeit als Fledermausquartier kaum geeignet. 

Art: Rauhautfledermaus 

Verbot nach 
BNatSchG Wirkungsprognose 

§ 44 (1 ) 2 Für die Rauhautfledermaus liegen einzelne Nachweise jagender Individuen für 
erhebliche Störung das Untersuchungsgebiet vor. Die Art wurde in den neckarbegleitenden Grün-
während sensibler flächen festgestellt. Ein Quartiernachweis der Art liegt für das Untersuchungs-
Zeiten gebiet nicht vor. Sozialverhalten, welches auf Wochenstuben oder individuen-

reiche Quartiere hinweist, konnten für die an das Untersuchungsgebiet nicht 
festgestellt werden. Über den Flächen des nördlich an das Untersuchungsge-
biet auf der östlichen Neckarseite angrenzenden Stadtstrandes wurden bei den 
Herbsterfassungen Balzaktivitäten der Rauhautfledermaus festgestellt. Eine 
Identifikation von Paarungsquartieren gelang nicht. Diese sind aufgrund des 
dortigen Gehölzbestandes (v.a. Lebensbaum und kleinere Laubgehölze ohne 
quartierbietende Strukturen) auch nicht zu erwarten. Der Bereich, in dem die 
Balzaktivitäten aufgezeichnet wurden, liegt außerhalb des Baufeldes. Während 
der Bauzeit ist aufqrund der räumlichen Nähe zu den Baubereichen und den 
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zu erwartenden bau bedingten Störwirkungen von einer Verlagerung des Balza
reals auszugehen. H ierbei ist jedoch auch zu berücksichtigen,  dass das Gebiet 
durch die angrenzende Schönestraße und die viel frequentierten Fuß- und 
Radwege und den bis in den Spätsommer geöffneten Stadtstrand bereits vor
belastet sind. Die vorhabenbedingt entfallende Holzbrücke wird u .a. von der 
Rauhautfledermaus als Leitstruktur zur Querung des Neckars genutzt. Es be
steht jedoch die Möglichkeit, auf die weiteren im Umfeld befind lichen Brücken 
(Rosensteinbrücke, Eisenbahnbrücke, König-Karls-Brücke) als Leitstruktur 
auszuweichen .  Zudem wird der Verlauf der neuen Eisenbahnbrücke etwa dem 
Verlauf der Holzbrücke entsprechen. Eine nächtliche Ausleuchtung der 
Baustellenbereiche während der Aktivitätszeit ist für die Rauhautfledermaus 
als unkritisch einzustufen.  Nach BRINKMANN (2008) handelt es sich bei der 
Rauhautfledermaus um eine Art, d ie nur eine geringe Empfindl ichkeit gegen
über Lärm, Licht und Trennungswirkungen zeigt. Da sich die Betroffenheit 
durch vorhabenbedingt zu erwartende Wirkungen wie Immissionen (Lärm, 
Licht etc. ) und die erhöhte Betriebsamkeit auf den Flächen auf einzelne Tiere 
beschränken wird und davon auszugehen ist, dass der Vorhabenbereich und 
seine Umgebung nur einen geringen Tei l  eines wesentlich g rößeren Gesamt
lebensraum der Tiere einnehmen, kann eine erhebliche Störung im Sinne einer 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Popu lation ausge
schlossen werden. 

Im  Untersuchungsgebiet wurden keine durch die sporadisch vorkommende 
Rauhautfledermaus genutzten Quartiere nachgewiesen .  Die vorhabenbedingt 
entfallenden Gehölzbereiche weisen insgesamt nur ein relativ geringes Ange
bot an quartierbietenden Strukturen auf. Die oft im Siedlungsraum vorkom
mende Rauhautfledermaus gi lt als verg leichsweise wenig anspruchsvoll h in
sichtlich der Wahl  ihrer Quartiere und wenig anfäl l ig gegenüber anthropogenen 
Störungen. Aufgrund der geringen Nachweisdichte der Rauhautfledermaus im 
Untersuchungsgebiet und da ein ausreichend großes Angebot an Höhlen- und 
Spaltenquartieren in  den Kontaktlebensräumen (z. B .  Rosensteinpark, S ied
lungsraum) vorhanden ist, ist davon auszugehen , dass sich hier ausreichend 
geeignete Strukturen finden lassen, so dass die ökologische Funktion der Ru
hestätten im räumlichen Zusammenhang im Sinne von § 44 (5) BNatSchG 
weiterh in  erfü l lt wird . 

Rauhautfledermausmännchen nutzen v.a .  Spalten h inter abgeplatzter Rinde 
oder Risse in Bäumen, gelegentlich auch Holzstapel und Baumhöh len als Ta-

Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 3 1  · 70599 Stuttgart 

49 

nein nein 

ja V 2: nein 

Bauzeitenbe-

GÖG 



0. � 

5. Konfliktermittlung 50 

Entnahme, Fang ges- und/oder Winterquartier. Konkrete Quartiernachweise im Untersuchungs- schränkung für 
gebiet liegen für die Rauhautfledermaus nicht vor. Aufgrund des Vorhandens- die Baufeld-
eins von einzelnen Bäumen im Eingriffsbereich, welche Einzelquartierpotenzial freimachung. 
für die Art aufweisen, ist ein Vorkommen von Quartieren der relativ kältetole-
ranten Art aber nicht auszuschließen. Baumhöhlen mit Winterquartiereignung 
wurden im Eingriffsgebiet nicht vorgefunden. Im Zuge der Baufeldfreimachung 
kann es somit zu Tötungen einzelner Tiere kommen, sollte die Baufeldfreima-
chung während der Aktivitätszeit der Tiere (Anfang März bis Ende Oktober) 
stattfinden. Dies kann durch eine Bauzeitenbeschränkung für die Baufeldfrei-
machung vermieden werden. 
BRINKMANN et al. (2008) weist für die Rauhautfledermaus ein Kollisionsrisiko 
aus, wenngleich die Gefährdung nicht als sehr hoch gilt. Aufgrund der Vorbe-
lastung durch die bestehende Bahnstrecke und da durch die neue Eisenbahn-
brücke keine Beeinträchtigung von Flugbahnen erkennbar ist, wird nicht von 
einer signifikanten Erhöhung des ·Tötungsrisikos durch das Vorhaben ausge-
gangen. Nach LüTIMANN et al. (2009) bieten moderne Tunnelbauten zudem 
kaum geeignete Hangplatzmöglichkeiten und sind aufgrund glatter Wände und 
sehr geringer Luftfeuchtigkeit als Fledermausquartier kaum geeignet. 

Art: Mückenfledermaus 

Verbot nach Verbot nach Umset-

BNatSchG Wirkungsprognose VB Maßnahmen zung von Maßnah-
men erfüllt 

§ 44 (1 ) 2 Die Mückenfledermaus ist eine häufig im Untersuchungsgebiet anzutreffende nein - nein 
erhebliche Störung Art. Für die Mückenfledermaus wird es durch die Vorhabenrealisierung zu Be-
während sensibler einträchtigungen durch Immissionen wie Lärm, Licht und Staub etc. sowie Er-
Zeiten schütterungen und die erhöhte Betriebsamkeit auf den Flächen kommen. Eine 

nächtliche Ausleuchtung der Baustellenbereiche während der Aktivitätszeit ist 
für die Mückenfledermaus als unkritisch einzustufen. Eine besondere Empfind-
lichkeit hinsichtlich der zu erwartenden Vorhabenwirkungen (Lärm - und 
Lichtimmissionen) ist nicht bekannt (vgl. BRINKMANN et al. 2008). Die Neckar-
bereiche wurden von der Mückenfledermaus für die Nahrungssuche genutzt. 
Hierbei wurde die Holzbrücke als Leitstruktur zwischen dem westlichen und 
östlichen Neckarufer verwendet. Diese wird vorhabenbedinqt entfallen. Es 
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besteht jedoch die Möglichkeit, auf die weiteren im Umfeld befindlichen Brü-
cken (Rosensteinbrücke, Eisenbahnbrücke, König-Karls-Brücke) als Leitstruk-
tur auszuweichen. Zudem wird der Verlauf der neuen Eisenbahnbrücke etwa 
dem Verlauf der Holzbrücke entsprechen. Durch das häufige Vorkommen der 
Mückenfledermaus im Siedlungsraum, dem fehlenden Nachweis von Quartie-
ren und der geringen Empfindlichkeit gegenüber Zerschneidung, Licht- und 
Lärmimmissionen kann eine erhebliche Störung im Sinne einer Verschlechte-
rung des Erhaltungszustandes der lokalen Mückenfledermauspopulation aus-
geschlossen werden. Hierbei wird auch berücksichtigt, dass der Aktivitäts-
schwerpunkt der Mückenfledermaus im Bereich der Flächen des Rosenstein-
parks lag und in den Kontaktlebensräumen ausreichend als Nahrungshabitat 
geeignete Flächen (Parkbereiche, .Gehölzbestände entlang des Neckars, Sied-
lungsraum) für die Art 2;ur Verfügung stehen. 

§ 44 (1 ) 3 Im  Zuge der Rodung von Gehölzen und dem Abbruch von Bauwerken kann es nein - nein 
Zerstörung Fortpflan- zu einer Zerstörung von Ruhestätten der Mückenfledermaus kommen. Quar-
zungs- und Ruhe- tiernachweise innerhalb der Eingriffsflächen liegen nicht vor. Wochenstuben 
stätten befinden sich wie bei der Schwesternart Zwergfledermaus normalerweise in 

Gebäudequartieren. Die Mückenfledermaus gilt als vergleichsweise flexibel 
hinsichtlich der Wahl ihrer Tagesquartiere. So nimmt sie sowohl Baumhöhlen 
als auch Gebäudequartiere an. Unter Berücksichtigung der strukturreichen 
Umgebung des Vorhabengebietes (Siedlungsbereiche, Parkflächen, Wilhelma 
und Neckarufer) kann davon ausgegangen werden, dass die durch das Vorha-
ben betroffenen Tiere ausreichend adäquate Ruhestätten in der Umgebung 
finden können, so dass die ökologische Funktion der Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang im Sinne von § 44 (5) BNatSchG weiterhin erfüllt bleibt. 

§ 44 (1 ) 1 I nnerhalb der Eingriffsflächen wurden keine Quartiere der Mückenfledermaus ja V 2: nein 

Tötung, Verletzung, vorgefunden. Tagesquartiere sind jedoch zu erwarten. Als Winterquartier ge- Bauzeitenbe-
Entnahme, Fang eignete Strukturen sind im Eingriffsgebiet nicht nachgewiesen. Winterquartiere schränkung für 

bieten in der Regel Spalten an Gebäuden. Daneben werden auch Baumhöhlen die Baufeld-
als Winterquartier genutzt. Bei DIETZ (2003) wird von einem Winterquartier der freimachung. 
Mückenfledermaus in einem gefällten Baum im Rosensteinpark berichtet. Im  
Zuge der Baufeldfreimachung kann es somit zu  Tötungen einzelner Tiere 
kommen, sol lte die Baufeldfreimachung während der Aktivitätszeit der Tiere 
(Anfang März bis Ende Oktober) stattfinden. Dies kann durch eine Bauzeiten-
beschränkung für die Baufeldfreimachung vermieden werden. BRINKMANN et al . 
(2008) weist für die Mückenfledermaus ein Kollisionsrisiko aus, wennaleich die 
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Gefährdung nicht als sehr hoch gi lt. Aufgrund der Vorbelastung durch die be-
stehende Bahnstrecke und da durch d ie neue Eisenbahnbrücke keine Beein-
trächtigung von Flugbahnen erkennbar ist, wird nicht von einer sign ifikanten 
Erhöhung des Tötungsrisikos durch das Vorhaben ausgegangen. Nach LOTT-
MANN et al .  (2009) bieten moderne Tunnelbauten zudem kaum geeignete 
Hangplatzmöglichkeiten und sind aufgrund glatter Wände und sehr geringer 
Luftfeuchtigkeit a ls Fledermausquartier kaum geeignet. 

Art: Kleiner Abendsegler 

Verbot nach 
BNatSchG 

§ 44 (1 ) 2 
erhebliche Störung 
während sensibler 
Zeiten 

Wirkungsprognose I VB I Maßnahmen 

Für den Kleinen Abendsegler liegen einzelne Nachweise jagender Ind ividuen I nein , -
für das Untersuchungsgebiet vor. Im  Zuge der Vorhabenreal isierung kann es 
zu Beeinträchtigungen des Kleinen Abendseglers durch Immissionen wie 
Lärm, Licht und Schadstoffe sowie durch die erhöhte Betriebsamkeit auf den 
Flächen kommen. Die Art wurde in den neckarbegleitenden Grünflächen fest-
gestellt. Ein Quartiernachweis der Art l iegt für das Untersuchungsgebiet n icht 
vor. Sozialverhalten, welches auf Wochenstuben oder individuenreiche Quar-
tiere h inweist, konnte für das Untersuchungsgebiet n icht festgestellt werden. 
Die vorhabenbedingt entfallende Holzbrücke wird u.a. vom Kleinen Abendseg-
ler als Leitstruktur zur Querung des Neckars genutzt. Es besteht jedoch die 
Möglichkeit, auf die weiteren im Umfeld befindl ichen Brücken und Bauwerke 
(Rosensteinbrücke, Eisenbahnbrücke, König-Karls-Brücke, Schleuse) als Leit-
struktur auszuweichen. Zudem wird der Verlauf der neuen Eisenbahnbrücke 
etwa dem Verlauf der Holzbrücke entsprechen. Eine nächtliche Ausleuchtung 
der Baustellenbereiche während der Aktivitätszeit ist für den Kleinen Abend-
segler als unkritisch einzustufen . Nach BRINKMANN (2008) handelt es sich beim 
Kleinen Abendsegler um eine Art, die nur eine geringe Empfind lichkeit gegen-
über Lärm, Licht und Trennungswirkungen zeigt. Da sich die Betroffenheit 
durch vorhabenbedingt zu erwartende Wirkungen wie Immissionen (Lärm, 
Licht etc. ) und die erhöhte Betriebsamkeit auf den Flächen auf einzelne Tiere 
beschränken wird und davon auszugehen ist, dass der Vorhabenbereich und 
seine Umgebung nur einen geringen Tei l eines wesentlich größeren Gesamt
lebensraum der Tiere einnehmen, kann eine erhebl iche StörunQ im Sinne einer 
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Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ausge-
schlossen werden. 

§ 44 (1 ) 3 Im  Untersuchungsgebiet wurden keine Quartiere des sporadisch auftretenden nein - nein 
Zerstörung Fortpflan- Kleinen Abendseglers nachgewiesen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen 
zungs- und Ruhe- werden, dass es im Zuge der Baumfällungen zu einem Verlust von Tagesquar-
stätten tieren einzelner Tiere kommen wifd. Ein Vorkommen von Winterquartieren im 

Eingriffsbereich kann 13uf Grund der Ergebnisse der Herbstuntersuchungen 
ausgeschlossen werden. Unter Berücksichtigung der geringen Nachweisdichte 
des Kleinen Abendseglers und der strukturreichen Umgebung des Vorhaben-
gebietes ( Parkflächen, Wilhelma, Neckarufer) kann davon ausgegangen wer-
den, dass die durch das Vorhaben betroffenen Tiere ausreichend adäquate 
Ruhestätten in der Umgebung finden können, so dass die ökologische Funkti-
on der Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang im Sinne von § 44 (5) 
BNatSchG weiterhin erfüllt bleibt. 

§ 44 (1 ) 1 Durch die Baufeldfreimachung ist ein Verlust von als Ruhestätten geeigneten ja V 2: nein 
Tötung, Verletzung, Strukturen (Einzel-, Sommerquartiere) nicht auszuschließen. Hierbei kann es Bauzeitenbe-
Entnahme, Fang zu Tötungen von Individuen des Kleinen Abendseglers kommen, sollte die schränkung für 

Baufeldfreimachung während der Aktivitätszeit der Tiere (Anfang März bis die Baufeld-
Ende Oktober) stattfinden. Dies kann durch eine Bauzeitenbeschränkung für 
die Baufeldfreimachung vermieden werden. Ein Vorkommen von Winterquar-

freimachung. 

tieren im Eingriffsbereich ist unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Herb-
stuntersuchungen (Fehlen von Balzterritorien und -quartieren) nicht zu erwar-
ten. In  Hinblick auf das Kollisionsrisiko der Art ist zu berücksichtigen, dass der 
Kleine Abendsegler nur wenig strukturgebunden jagt und die Aktivitätsdichte 
im Vorhabenbereich nur gering war. Da das Gebiet durch die schon vorhande-
ne Bahnlinie vorbelastet ist, kann eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisi-
kos ausgeschlossen werden. Nach LüTIMANN et al. (2009) bieten moderne 
Tunnelbauten zudem kaum geeignete Hangplatzmöglichkeiten und sind auf-
grund glatter Wände und sehr geringer Luftfeuchtigkeit als Fledermausquartier 
kaum geeignet. 

Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart GOG 



,..., r'\ 

5. Konfliktermittlung 54 

5.4.3 Reptil ien 

Art: Mauereidechse 

Verbot nach Verbot nach Umset-
BNatSchG Wirkungsprognose VB Maßnahmen zung von Maßnah-

men erfüllt 

§ 44 (1 ) 2 Für die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Mauereidechsen kommt es nein - nein 
erhebliche Störung insbesondere baubedingt zu Beeinträchtigungen durch Staub- und Schad-
während sensibler stoffimmissionen sowie durch Erschütterungen und Beunruhigungen auf den 
Zeiten betroffen Flächen. Die Bestände der Mauereidechse im Stuttgarter Raum ge-

hen auf Aussetzungen zurück (BAUER 1987, OUETZ 2003). Insgesamt ist die Art 
in Stuttgart in der Ausbreitung begriffen und besiedelt viele Bereiche, vor allem 
entlang von Bahnlinien in zum Teil sehr hohen Populationsdichten. Die Tiere 
im Stadtgebiet sind einer Gesamtpopulation zuzurechnen. Bei einem direkten 
Eingriff in Habitatflächen werden die Vorhabenwirkungen gemäß den Ausfüh-
rungen von SCHUHMACHER & FISCHER-HÜFTLE (2010) sowie LOUIS (2009) nach 
den Regelungen des § 44 (1) 3 BNatSchG bewertet, da hier eine direkte phy-
sische Einwirkung auf die Lebensstätte zu erwarten ist. Im Falle von an die 
Eingriffsflächen angrenzender Habitatbestandteile muss mit Einwirkungen auf 
die Psyche der Tiere (Louis 2009) gerechnet werden, so dass eine Berück-
sichtigung des Störungstatbestands erfolgen muss. Gemessen an der Papula-
tionsgröße und Verbreitung im Stuttgarter Stadtgebiet wird durch das geplante 
Vorhaben nur ein sehr kleiner Teil der Population betroffen, so dass nicht mit 
einer erheblichen Störung im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes der lokalen Population zu rechnen ist. 
Hierbei wird auch berücksichtigt, dass die Mauereidechsen im intensiv genutz-
ten Innenstadtbereich vorkommen und die Habitate durch die unmittelbar vor-
beiführende Wege, Straßen und Gleisstrecken bereits als stark gestört anzu-
sprechen sind. Trotz des sehr hohen Störpotenzials hat sich dort eine stabile 
Population etabliert, die sich in Ausbreitung befindet (z. B. östliches Neckar-
ufer). 

§ 44 (1 ) 3 Vorhabenbedingt kommt zu einer Beanspruchung von Teilflächen auf denen ja C 1: nein 
Zerstörung Fortpflan- Mauereidechsen nachgewiesen wurden. Somit ist mit einer Zerstörung von Habitatoptimie-
zunQs- und Ruhe- Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art auszugehen. Hiervon sind Bereiche rung (Ge-
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betroffen, in denen keine hohen . Popu lationsdichten nachgewiesen wurden. 
Dies umfasst den östlichen Neckaruferbereich zwischen Eisenbahnbrücke und 
Holzsteg über den Neckar. Hier ist davon auszugehen , dass es sich um rand l i
che Ausbreitungsvorkommen der Hauptpopulation im Bereich des westl ichen 
Neckarufers handelt. Östlich der E isenbahnbrücke schl ießt die neue Neckar
brücke an die bestehenden Gleise an. H ierfür werden auf einer Länge von ca. 
30 m die angrenzenden Gehölze und Saumstrukturen entfallen. Auch h ier 
wurden wenige Mauereidechsen nachgewiesen. Da vorhabenbedingt nur klei
nere Bereiche schwach besiedelter Habitate beansprucht werden, wird prog
nostiziert, dass es den Tieren mögl ich ist, in angrenzenden , durch das Vorha
ben n icht in Anspruch genommenen Lebensräumen ausreichend adäquate 
Reviere zu besetzen . Da d ie nörd l ich des Vorhabenbereiches gelegenen 
Neckarböschung in großen Tei len vergleichsweise d icht mit Gehölzsukzession 
bewachsen ist, muss dieser Bereich vor einer Vergrämung aufgelichtet wer
den, um den Mauereidechsen ausreichenden Ersatzlebensraum zu bieten und 
damit die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne 
von § 44 (5) BNatSchG weiterh in erfüllt bleibt. 

Durch den Eingriff in Habitate der Mauereidechse kann es zu Tötungen von 
Ind ividuen bzw. zur Schädigung von Entwicklungsformen kommen. Nach An
sicht des Min isteriums für ländl ichen Raum und Verbraucherschutz Baden
Württemberg (MLR 20 1 2) ist als Bewertungsmaßstab für die Erfü l lung des 
Verbotstatbestandes die signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos unter Be
rücksichtigung eines entsprechenden Konzeptes zur Vermeidung der Tötung 
anzusetzen. Da die Tiere ganzjährig in den Flächen anwesend sind , kann eine 
Tötung von Ind ividuen und eine Schädigung von Gelegen n icht ausgeschlos
sen werden. Dies kann durch eine Vergrämung der betroffenen Tiere aus den 
vorhabenbed ingt beanspruchten Habitatflächen umgangen werden. Die Ver
grämung der Tiere muss während ihrer Aktivitätsphase und vor der Eiablage 
bzw. nach dem Sch lüpfen al ler Jungtiere erfolgen. Durch eine ökologische 
Baubegleitung während der Baufe.ldfreimachung können einzelne im Eingriffs
bereich verbliebene Tiere ebenfal ls umgesetzt werden. Hierdurch kann erreicht 
werden, dass durch da·s Vorhaben keine sign ifikante Erhöhung des Tötungsri
sikos stattfindet. 
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6 MASSNAHMEN 

6.1 MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND MINDERUNG 

GÖG 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind erforderl ich , um Gefährdungen von europa
rechtlich geschützten Arten zu vermeiden: 

Vögel 

Maßnahme: V 1  

ERFÜLLUNG DER VERBOTSTATBESTÄNDE NACH § 44 ( 1 )  1 BNATSCHG: 
Tötung von Individuen bzw. Zerstörung von Gelegen der nachgewiesenen Brutvogelgemein-
schaft 
MASSNAHME: MASSNAHMENTYP: 

[gl Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme 
Bauzeitenbeschränkung für die O CEF-Maßnahme (vorgezogener Funktionsausgleich) 
Baufeldbereinigung O Kompensationsmaßnahme zur Sicherung des Erhal-

tungszustands (auch als CEF realisierbar) 
ZIEL/BEGRÜNDUNG: 
Umgehung vermeidbarer Tötung bzw. Zerstörung von Gelegen 
ZEITRAUM:  Anfang Oktober - Mitte Februar 
BESCHREIBUNG: 
Die Baufeldbereinigung und die Entnahme von für Brutvögel als Nistplatz geeigneten Struktu-
ren (Gehölze, Saumbereiche) muss außerhalb der Brutzeit erfolgen. I m  Zeitraum zwischen 
Anfang Oktober und Mitte Februar kann davon ausgegangen werden, dass alle Tiere ge-
schlüpft sind und Jungvögel das Nest bereits verlassen haben, so dass im Falle der mobilen 
Artengruppe der Vögel nicht mit einer vermeidbaren Tötung gerechnet werden muss. 

Fledermäuse 

Maßnahme: V 2  

ERFÜLLUNG DER VERBOTSTATBESTÄNDE NACH § 44 ( 1 )  1 BNATSCHG: 
Tötung von Individuen durch Beseitigung von Quartieren (Fledermäuse) 
MASSNAHME: MASSNAHMENTYP: 

[gl Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme 
Bauzeitenbeschränkung für die O CEF-Maßnahme (vorgezogener Funktionsausgleich) 
Baufeldbereinigung. O Kompensationsmaßnahme zur Sicherung des Erhal-

tungszustands (auch als CEF realisierbar) 
ZIEL/BEGRÜNDUNG: 
Vermeidung von Tötung 
ZEITRAUM: Anfang November - Ende Februar 
BESCHREIBUNG: 
Die Entnahme von für Fledermäuse als Tagesquartier geeigneten Strukturen muss außerhalb 
der Aktivitätszeit erfolgen. Im Zeitraum zwischen Anfang November und Ende Februar kann 
davon ausgegangen werden, dass alle Tiere in ihren Winterquartieren verweilen und die Ta-
gesquartiere verlassen haben, so dass für die Artengruppe der Fledermäuse nicht mit einer 
Tötung zu rechnen ist. 
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Mauereidechse 

Maßnahme: V 3  

ERFÜLLUNG DER VERBOTSTATBESTÄNDE NACH § 44 (1 ) 1 BNATSCHG: 
Tötung von Individuen durch Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Mauerei-
dechse) 
MASSNAHME: MASSNAHMENTYP:  

� Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme 
Bauzeitenbeschränkung für Bau- D CEF-Maßnahme (vorgezogener Funktionsausgleich) 
feldberäumung D Kompensationsmaßnahme zur Sicherung des Erhal-

tungszustands (auch als CEF realisierbar) 
ZIEL/BEGRÜNDUNG: 
Vermeidung der Tötung 
ZEITRAUM: Mitte März - Mitte April und Anfang August - Ende September 

( BESCHREIBUNG: 
Die Entfernung von Habitatelementen (z. B. Versteckmöglichkeiten am Boden, Mauern, Bo-
denumlagerungen etc. ) ,  die den Mauereidechsen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten die-
nen, darf nur während der Aktivitätszeit erfolgen. Damit wird den Tieren ein aktives Auswei-
chen ermöglicht. Im  Zeitraum Mitte März - Mitte April und Anfang August - Ende September 
hat noch keine Eiablage stattgefunden bzw. sind die Jungtiere schon geschlüpft und mobil 
genug, um aktiv auszuweichen. Ein Eingriff während der immobilen Phase der Tiere (Winter-
starre von Anfang Oktober - Mitte März) ist zu unterlassen. Bei ungünstigen Witterungsbe-
dingungen kann sich der Winterruhezeitraum ggf. verlängern. Das Ende der Winterruhe ist 
vor Beginn der Baumaßnahmen durch eine fachkundige ökologische Baubegleitung zu betä-
tigen. Unter Beachtung von Vermeidungsmaßnahme V 4 sind Arbeiten auch innerhalb des 
oben ausgenommen Zeitraums durchführbar. 

Maßnahme: V 4  

ERFÜLLUNG DER VERBOTSTATBESTÄNDE NACH § 44 ( 1 )  1 BNATSCHG: 
Tötung von Individuen durch Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Mauerei-

( dechse) 
MASSNAHME:  MASSNAHMENTYP:  
Vergrämung der Tiere in  angren- � Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme 
zende Habitate, Abgrenzung die- D CEF-Maßnahme (vorgezogener Funktionsausgleich) ser mittels Wanderbarriere, Kon-
trolle der Maßnahmenumsetzung D Kompensationsmaßnahme zur Sicherung des Erhal-durch eine ökologische Baube- tungszustands (auch als CEF realisierbar) gleitung 
ZIEL/BEGRÜNDUNG: 
Vermeidung der Tötung 
ZEITRAUM: Vor Beginn der Bautätigkeiten mit ausreichend zeitlichen Vorlauf (mindestens 4 
Wochen) 
BESCHREIBUNG: 
Um eine Tötung zu vermeiden, sind die Individuen im vom Vorhaben betroffenen Bereich 
durch Vergrämungsmaßnahmen in angrenzende Habitate zu verdrängen. Bei den betroffe-
nen Bereichen handelt es sich um randliche Ausläufer der Hauptpopulation. Entsprechend 
sind diese Bereiche nur schwach durch Mauereidechsen besiedelt, so dass ein Ausweichen 
der weniqen festqestellten Tiere in anqrenzende Habitate möglich ist. Bei diesen Habitaten 

Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart GÖG 



( 

6. Massnahmen 
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Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktion von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 
Abs. 5 BNatSchG) sind vor Baubeginn durchzuführen, um eine Aktivierung der Ver
botsfolgen nach § 44 (1) BNatSchG, zu vermeiden: 

Mauereidechsen 

Maßnahme: C 1 (in LBP CEF 1 )  

ERFÜLLUNG DER VERBOTSTATBESTÄNDE NACH § 44 (1 ) 3 :  
Verlust der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die Mauerei
dechse 
MASSNAHME: 

Habitatoptimierung (Ge
hölzauflichtung) der nördlich an
grenzenden Neckarböschung 

ZIEL/BEGRÜNDUNG: 

MASSNAHMENTYP: 
O Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme 
[gJ CEF-Maßnahme (vorgezogener Funktionsausgleich) 
O Kompensationsmaßnahme zur Sicherung des Erhal
tungszustands (auch als CEF realisierbar) 

Sicherung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Mauerei
dechse 
FLÄCHENBEDARF: Ausgleich der vorhabenbedingt im Bereich der Neckarböschung (Ost
seite) entfallenden Habitatflächen. Die entfallende Flächengröße während der Bauzeit beträgt 
ca. 1.230 m2

. Der vorhabenbedingt in Anspruch genommene Bereich muss nach Abschluss 
der Baumaßnahme in den Ursprungszustand zurückversetzt werden. Somit ist eine Neube
siedlung der angestammten Habitatflächen möglich. Abzüglich der unmittelbar durch die Brü
cke ül:>erspannten und daher verschatteten Fläche sowie der nördlich an das Brückenbau
werk angrenzenden und durch das Bauwerk zeitweise verschatteten Bereiche (Annahme 
Schattenwurf 10 m), wird die Neckarböschung auf einer Fläche von etwa 575 m2 wiederher
gestellt. Um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die Mauerei
dechse zu sichern, muss demnach während der Bauzeit eine Ersatzhabitatfläche von min
destens 1.230 m2 zur Verfügung gestellt werden. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme, der 
Wiederherstellung der Neckarböschung in diesem Bereich und einer günstigen Habitatreife 
kann die Ersatzhabitatfläche entsprechend der wiederhergestellten Habitatflächengröße 
(575 m2

) reduziert werden. 
BESCHREIBUNG: 
Angrenzend an die Vorhabenbereiche stehen ausreichend große Flächen zur Verfügung in 
die, die wenigen in den Vorhabenbereichen vorkommenden Mauereidechsen ausweichen 
können. Um eine ausreichende Aufnahmekapazität sicherzustellen, sind zuvor die Uferberei
che des Neckars nördlich des Treppenabgangs (blau schraffierte Fläche auf Abbildung 15) 
aufzulichten. Dieser Abschnitt der Neckarböschung ist derzeit mit Gehölzsukzession bestan
den und bietet nur wenige Offenbereiche (Abbildung 16) .  Entsprechend wurden dort bei der 
Kartierung und einer Kontrollbegehung im August 2015 nur vereinzelt Mauereidechsen vor
gefunden, so dass die Fläche nach einer Vegetationsrücknahme eine ausreichend hohe Ka
pazität aufweist, die Mauereidechsen aus dem Vorhabenbereich aufzunehmen. Um Konflikte 
hinsichtlich der Brutvögel zu vermeiden, sind die unter Vermeidungsmaßnahme V 1 genann
ten Zeiten für den Gehölzrückschnitt zu beachten. 
Dieser Bereich ist analog zum Vorhabenbereich zu gestalten, d.h. die Gehölzvegetation ist in 
der unteren Hälfte der Uferböschung zu entfernen, so dass sich dort ein offenes Habitat ent
wickelt. Die Fläche ist dauerhaft zu pflegen, um die Habitateignung sicherzustellen. Der Be
wuchs muss so entfernt werden, dass die Standsicherheit der BöschunQ zu jedem Zeitpunkt 
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Maßnahme: 

gewährleistet bleibt. 

C 1 ( in LBP CEF 1 )  

6. Massnahmen 

Darüberhinausgehende Habitatoptimierungsmaßnahmen in Form von Winterquartieren, 
Stein- bzw. Holzhaufen oder Sandlinsen sind nicht notwendig, da die Uferböschung, wie die 
stabile Besiedlung und Reproduktion im Vorhabenbereich zeigt, alle essenziellen Voraus
setzungen und Habitatrequisiten für die Mauereidechsen aufweist. 
Aufgrund der nach einer Habitataufwertung ausgeprägten Saumstrukturen oberhalb der 
Uferbefestigungsmauern, dem hohen Angebot an Versteckmöglichkeiten innerhalb der Ge
hölzflächen und den vorgelagerten offenen und besonnten und Ruderalflächen (ebener Geh
bereich) und zusätzlicher schräger Ufermauern bis zur Wasserfläche, ist genügend Kapazität 
vorhanden, damit die betroffenen Mauereidechsen innerhalb dieser Strukturen Ausweichhabi
tate finden werden. 
Nach Wiederherstellung der Uferböschung im Vorhabenbereich und einer günstigen Habi
tatreife für die Mauereidechse kann die dauerhafte Ersatzhabitatfläche entsprechend verrin
gert werden (grün schraffierter Bereich auf Abbildung 15). 
Die Habitatentwicklung sowie die Besiedlung der Maßnahmenfläche durch die Mauerei
dechse sind durch ein flankierendes Monitoring zu begleiten. 

Abbildung 15: Darstellung der Maßnahme C1. 

: : : ! Vefgrtmung,ftachen 
: : : :  Zlelhabilate 

Hlbilataufv.-ertung wlhrend der Bauzeit, 

Habitatautwertung dauertlaft 

ll.000 ;.:< ·- -- ... ...  
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Maßnahme: C 1 ( in LBP CEF 1 )  

Abbildung 16: Links an die Treppe schließt sich der freizustellende Uferabschnitt an. 

Zeitpunkt der Durchführung:  

61 

Die Habitatoptimierung muss mit einem Vorlauf von mindestens 3 Monaten vor Beginn der 
Vergrämung (siehe Maßnahme V 4) umgesetzt werden. 
Unterhaltungspflege: 
Je nach Vegetationsaufwuchs ist ein ein- bis zweijähriger Pflegeschnitt zur dauerhaften Frei
haltung der Ersatzhabitatfläche vorzunehmen {das Schnittgut ist abzutransportieren). 

Sämtliche CEF-Maßnahmen müssen vor Baubeginn erfolgreich, d.h. mit einem aus
reichenden zeitlichen Vorlauf, umgesetzt worden sein. Die Realisierung der CEF-Maß
nahmen muss durch eine Festsetzung im Landschaftspflegerischen Begleitplan und 
ein Risikomanagement gesichert werden. 

6.3 SICHERUNG DER MASSNAHMEN 

Die formalrechtliche Sicherung der Maßnahmen ist durch den Planfeststellungsbe
schluss sowie den Landschaftspflegerischen Begleitplan gegeben. 

6.4 RISIKOMANAGEMENT 

Das Risikomanagement gewährleistet, dass die Maßnahmen in angemessener und 
sachgerechter Art und Weise ausgef�hrt werden und ihre Wirksamkeit über mehrere 
Jahre beobachtet wird. Hierzu gehören eine ökologische Baubegleitung, ein Monitoring 
sowie ggf. Korrektur- und Ergänzungsmaßnahmen. 
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Durch eine ökologische Baubegleitung wird sichergestellt, dass die notwendigen 
Schutzmaßnahmen durchgeführt, unnötige Beeinträchtigungen und Beschädigungen 
vermieden werden und die ökologische Funktionalität weiterhin erfüllt wird. Auf diese 
Weise soll eine hohe Maßnahmeneffizienz erreicht werden. 

In folgenden Fällen ist die ökologische Baubegleitung mit einzubeziehen: 

V 4: Die ökologische Baubegleitung überwacht die korrekte Durchführung und die 
Wirksamkeit der Vergrämungsmaßnahmen. 

V 4: Die ökologische Baubegleitung kontrolliert die gestellten Zäune in regelmäßigen 
Abständen auf ihre Funktionstüchtigkeit. 

C 1 :  Die ökologische Ba�begleitung begleitet die Durchführung der Habitatoptimierung 
und bestätigt die Flächeneignung. 

C 1 :  Die ökologische Baubegleitung muss vor einer Verkleinerung der Ersatzhabitatflä
che die Habitatreife der wiederhergestellten Neckarböschung im Vorhabenbereich be
stätigen. 

Um die Maßnahmeneffizienz zu erfassen und zu bewerten wird im Rahmen des Arten
schutzes ein 3- bis 5-jähriges Monitoring durchgeführt. Dieses beginnt mit der Umset
zung der vorgezogenen Maßnahmen zum Funktionsausgleich und beinhaltet jährliche 
Erfassungen zu den betroffenen Arten. Dabei steht im Vordergrund, mögliche Verände
rungen hinsichtlich Bestandsgröße und Bestandsgefüge zu erkennen und maßnah
menbezogen zu bewerten. 

Als Referenzwert werden die im Rahmen der hier vorliegenden Untersuchung ermittel-. 
ten Daten und Erkenntnisse herangezogen. 

Um auch bei einer unzureichenden Maßnahmeneffizienz die kontinuierliche Erfüllung 
der ökologischen Funktionalität im räumlichen Zusammenhang sicher stellen zu kön
nen, sind ggf. qegleitende Korrektur- und Ergänzungsmaßnahmen vorzusehen, die 
bei Fehlentwicklungen durchgeführt werden können. 

Folgende Korrektur- und Ergänzungsmaßnahmen sind in diesem Zusammenhang 
möglich: 

Anpassen der Vergrämungsdauer, aktives Verbringen von Tieren aus den Baube
reichen. Notbergung während der Bauzeit neu eingewanderter Tiere (V 4). 
Ausweiten und vergrößern der Fläche in nördliche Richtung (C 1 ). 
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Die DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH plant im Zusammenhang mit dem Großprojekt 
Stuttgart - Ulm im Bereich des PFA 1.5 den Neubau einer Eisenbahnbrücke über den 
Neckar. Im Zuge der Untersuchungen zur artenschutzrechtlichen Prüfung wurden zahl
reiche bewertungsrelevante Arten (Vögel, Fledermäuse, Mauereidechsen) nachgewie
sen. 

Die Realisierung des Vorhabens ist mit Auswirkungen auf die nachgewiesenen europa
rechtlich geschützten Arten verbunden. Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen und 
Verbotsfolgen des § 44 (1) BNatSchG müssen aus diesem Grund Maßnahmen reali
siert werden. 

Zur Umgehung von Tötungen der nachgewiesenen Vögel, Fledermäuse und Mauerei
dechsen gemäß § 44 (1) 1 BNatSchG muss eine Bauzeitenbeschränkung für die Bau
feldfreimachung eingehalten werden. Hierbei handelt es sich für die Vögel um den Zeit
raum zwischen Oktober und Ende Februar (V 1 ). Für die nicht im Eingriffsbereich 
überwinternden Fledermäuse ergibt sich eine Bauzeitenbeschränkung für die Baufeld
freimachung auf Anfang November bis Ende Februar (V 2). Der Zeitraum in dem Bau
tätigkeiten durchgeführt werden können ohne Mauereidechsen zu beeinträchtigen, be
trägt Mitte März - Mitte April sowie Anfang August - Ende September (V 3). Unter Be
rücksichtigung bzw. nach der Durchführung einer Vergrämung der Mauereidechsen 
aus den Vorhabenbereichen (V 4) kann auf die Bauzeitenbeschränkung für die Mauer
eidechse verzichtet werden, wenn eine Neubesiedlung der vergrämten Bereiche unter
bunden wird. 

Zur Sicherung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 
Mauereidechse muss vor einer Vergrämung der Mauereidechsen aus den Vorhaben
bereichen, im Bereich der nördlich an den Vorhabenbereich gelegenen Neckarbö
schung eine Habitatoptimierung (Rücknahme der Gehölzsukzession) durchgeführt 
werden (C 1 ). Die Maßnahmenwirksamkeit und die Habitatentwicklung sind durch ein 
Monitoring zu überwachen. 

Weiteres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial ist durch das geplante Vorhaben 
nicht zu erwarten. 

Die Maßnahmen müssen über eine Festsetzung im Landschaftspflegerischen Begleit
plan gesichert werden. 
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9 ANHANG 

9.1 ABSCHICHTUNGSTABELLE ARTEN ANHANG IV FFH-RL 

GÖG 

Von einem Vorkommen von Anhang IV-Arten, die nicht einer der detailliert untersuch
ten Gruppen (Vögel, Fledermäuse, Reptilien, Juchtenkäfer (BIOPLAN 2014)) angehören, 
ist im Untersuchungsgebiet nicht auszugehen. Dies begründet sich entweder durch die 
Lage des Vorhabenwirkraumes außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art 
(V) oder durch eine fehlende Habitateignung innerhalb des Vorhabenwirkraumes (H). 
Das jeweilige Abschichtungskriterium ist in der nachfolgenden Tabelle artspezifisch 
angegeben. 

Abschichtungskriterium: 
V: X =  Wirkraum des Vorhabens liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der Art 
H:  X = innerhalb des Wirkraums sind die Habitatansprüche der Art grundsätzlich nicht erfüllt 

I V I H I Artname (deutsch) I Artname (wissenschaftlich) 
Säugetiere 
X Biber Castor fiber 
X Feldhamster Cricetus cricetus 
X Haselmaus Muscardinus avellanarius 
X Luchs Lynx lynx 
X Wildkatze Felis silvestris 

Amphibien 
X Alpensalamander Sa/amandra atra 

X Europäischer Laubfrosch Hyla arborea 

X Geburtshelferkröte Alytes obstetricans 

X Gelbbauch-Unke Bombina variegata 

X Kammmolch Triturus cristatus 

X Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae 

X Knoblauchkröte Pe/obates fuscus 

X Kreuzkröte Bufo ca/amita 

X Moorfrosch Rana arvalis 

X Springfrosch Rana dalmatina 

X Wechselkröte Bufo viridis 

Schmetterlinge 
X Apollofalter Parnassius apollo 

X Blauschillernder Feuerfalter Lycaena helle 
X Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläulinq Maculinea nausithous 

X Eschen-Scheckenfalter Euphydryas maturna 
X Gelbringfalter Lopinga achine 

X Großer Feuerfalter Lycaena dispar 
X Haarstrangwurzeleu le Gortyna borelii lunata 

X Heller Wiesenknopf-Ameisenbläulinq Maculinea teleius 
X Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina 

X Quendel-Ameisenbläulinq Maculinea arion 
X Schwarzer Apollofalter Parnassius mnemosyne 
X Wald-Wiesenvöqelchen Coenonvmpha hero 
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Käfer 

X Vierzähnige Mistkäfer3 

X Alpenbock 
Eremit, Juchtenkäfer 

X Heldbock 
X Schmalbindiger Breitflügel-Taumelkäfer 

Libellen 

X Asiatische Keiljungfer 
X Große Moosjungfer 
X Grüne Flussjungfer 
X Sibirische Winterlibelle 
X Zierliche Moosjungfer 

Weichtiere 

X Gemeine Flussmuschel 
X Zierliche Tellerschnecke 

Pflanzen 

X Biegsames Nixkraut4 

X Bodensee-Vergissmeinnicht 
X Dicke Trespe 
X Frauenschuh 

X Kleefarn 
X Kriechender Scheiberichs 

X liegendes Büchsenkraut 
X Prächtiger Dünnfarn 
X Sand-Silberscharte 
X Sommer-Drehwurz 
X Sumpf-Gladiole 
X Sumpf-Glanzkraut 

9.2 ERFASSUNGSMETHODEN 

Vögel 

73 

Bolbelasmus unicornis 
Rosa/ia a/pina 
Osmoderma eremita 
Cerambyx cerdo 
Graphoderus bilineatus 

Gomphus flavipes 
Leucorrhinia pectora/is 
Ophiogomphus ceci/ia 
Sympecma paedisca 
Leucorrhinia cauda/is 

Unio crassus 
Anisus vorticu/us 

Najas flexilis 
Myosotis rehsteineri 
Bromus grossus 
Cypripedium ca/ceolus 
Marsi/ea quadrifolia 
Apium repens 
Lindernia procumbens 
Trichomanes speciosum 
Jurinea cyanoides 
Spiranthes aestiva/is 
G/adio/us palustris 
Liparis /oeselii 

Die Erfassungen zu de� Vogelbeständen erfolgen anhand der Lautäußerungen und 
durch Sichtbeobachtungen, die durch den Einsatz von Klangattrappen und Ferngläsern 
unterstützt werden. Das Untersuchungsgebiet wurde systematisch in so engen räumli
chen Abständen begangen, dass das gesamte Gebiet optisch und akustisch abgedeckt 
wurde. Dabei erfolgt die Aufnahme aller relevanten Verhaltensmuster der beobachte
ten Vogelarten. 

Die Einstufung als Brutvogel sowie die Quantifizierung ergeben sich aus der (mehrfa
chen) Beobachtung revieranzeigenden Verhaltens, z.B. der Gesangsaktivität von 

3 Die Art wurde seit 1967 nicht mehr nachgewiesen. Quelle: LUBW 2008 

4 Die Art wurde seit 1973 nicht mehr in Baden-Württemberg nachgewiesen. Quelle: LUBW 2011 

5 Die Art wurde seit 1970 nicht mehr in Baden-Württemberg nachgewiesen, ein Nachweis neueren 
Datums erwies sich als Falschmeldung. Quelle: LUBW 2011. 
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männlichen Tieren, Futterzutrag und Führen von Jungvögeln (BIBBY et al. 1995). Basie
rend auf den Methoden von BIBBY et al. (1995) und SüDBECK et al. (2005) wird bei 
zwei- oder mehrmaliger Beobachtung von Revierverhalten bei zwei verschiedenen Be
obachtungsdurchgängen auf ein Brutvorkommen geschlossen. Die Einstufung als 
Durchzügler oder Nahrungsgast ergibt sich entsprechend bei nur einmaliger Beobach
tung oder fehlendem Revierverhalten bzw. Registrierung von Individuen während der 
arttypischen Zugzeiten ohne nochmalige spätere Nachweise. 

Die Angaben zu den Erfassungen finden sich in Tabelle 3. Entsprechend den örtlichen 
Gegebenheiten und des erwarteten Artenspektrums werden artspezifische Besonder
heiten bei den Erfassungszeiten berücksichtigt (z.B. Abendbegehungen). Für die Greif
vögel erfolgen eine Aufnahme von Horstbäumen während des unbelaubten Zustandes 
der Bäume und eine anschließende Kontrolle der Bäume zur Brutzeit der Arten. 

Tabelle 3: Erfassungstermine Brutvögel; Bearbeitung: M. Stauss, J .  Blank 

Datum Uhrzeit Witterung 
21.03.2013 21 :00 - 23:00 6°C,  stark bewölkt, kein Niederschlag 
10.04.2013 06:00 - 08:00 13°C, stark bewölkt, kein Niederschlag 
11.04.2013 07:00 - 09:00; 1 ?°C, stark bewölkt, kein Niederschlag 

21 :00 - 23:00 

25.04.2013 06 :00 - 09:00 24°C, sonnig, kein Niederschlag 
07.05.2013 06 :00 - 09:00 18°C, stark bewölkt, kurzer Nieselregen 

21.05.2013 06 :00 - 09:00 16°C, stark bewölkt, kein Niederschlag 
25.05.2013 05:00 - 08 :00 13°C, bewölkt mit sonnigen Abschnitten, 

kein Niederschlag 
27.05.2013 06:00 - 09:00 17°C, bewölkt bis sonnig, kein Nieder-

schlag 

07.06.213 06:00 - 09:00 24°C, sonnig, kein Niederschlag 

Fledermäuse 

Für die Erfassung der Fledermäuse im Gelände macht man sich deren Orientierung 
mittels Ultraschall-Echoortung zu nutze. Die hochfrequenten Rufe der Fledermäuse 
werden mit einem Ultraschalldetektor (Pettersson D 240X) in Echtzeit für das mensch
liche Ohr hörbar gemacht. Da das Gerät zusätzlich über einen Ringspeicher und Zeit
dehnungsfunktion verfügt, können die Rufe zehnfach verlangsamt auf eine Kassette 
überspielt und anschließend am Computer mit spezieller Software (Pettersson Bat
Sound) analysiert werden. Hierbei werden Sonagramme aufgezeichnet. Die Rufe kön
nen nun auf ihre Dauer und Frequenz untersucht werden, was bei einigen Fleder
mausarten die Bestimmung ermöglicht. Zusätzlich wurden Sichtbeobachtungen regist
riert, was für die Aktivitätszeit und die Größe der beobachteten Fledermäuse wichtig 
ist, und weitere Informationen für die Artzuordnung liefert. 
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Durch eine Detektorerfassung im September 2013 wurde die Erfassung von Balzquar
tieren durchgeführt. 

Zur Erfassung von Winterquartieren wurden Detektorerfassungen und Ausflugbe
obachtungen im Frühjahr 2013 im Bereich potenzieller Habitatstrukturen (Brückenbau
werke, größere Baumhöhlen) sowie im Herbst 2013 eine Baumhöhlenkontrolle durch
geführt. 

Da mit Hilfe des Bat-Detektors nur die Jagdhabitate von Individuen beschrieben wer
den können und diese tages- und jahreszeitlich stark variieren können, ist eine exakte 
räumliche Zuordnung der nachgewiesenen Fledermausarten im Sinne einer Ab
grenzung von Gesamtlebensräumen oft nur schwer möglich. 

Im Folgenden sind die Angaben zu den Erfassungen zur Fledermausfauna aufgeführt: 

Tabelle 4: Erfassungstermine Fledermäuse; Bearbeitung: H. Turni, J .  Flick, K. Wallmeyer 

Datum Erfassung Uhrzeit Witterung 
10.04.2013 Ermittlung Quartierpotenzial 06 :00 - 08:00 Uhr 8°C,  kein Niederschlag 

11.04.2013 Ermittlung Quartierpotenzial 21 :00 - 23:00 Uhr 10°C, kein Niederschlag 

11.07.2013 Detektortransektbegehungen 20:00 - 01 :00 Uhr °C, kein Niederschlag 

25.07.2013 Detektortransektbegehungen 20:00 - 00:30 Uhr °C, kein Niederschlag 

23.09.2013 Ermittlung von Balzterritorien 19:00 - 00:00 Uhr °C, kein Niederschlag 
(Detektor) 

24.10.2013 Quartierkontrollen, Hubstei- 08:00 - 14:30 Uhr 19°C, sonnig 
gereinsatz 

Repti lien 

Zur Aufnahme der Reptilien werden während der Aktivitätszeit der Tiere im Zeitraum 
zwischen April und August flächig alle als Sonnenplätze geeigneten Strukturen (Bö
schungen, Wegränder etc.) gezielt kontrolliert sowie alle Holzreste und größeren Stei
ne gewendet. Die Begehungen erfolgen tagsüber bei geeigneter Witterung. Die Anga
ben zu den Erfassungsterminen sind Tabelle 5 zu entnehmen. 

Tabelle 5: Erfassungstermine Reptilienerfassung; Bearbeitung: F. Back 

Datum Uhrzeit Witterung 
24.04.2013 13:00 - 16:30 sonnig, warm,  leicht windig 

25.04.2013 11:00 - 15:00 sonnig, warm, trocken 

15.05.2013 11 :00 - 14:30 warm, teilweise bewölkt 

27.05.2013 10:00 - 14:00 sonnig, warm, trocken 

17. 06.2013 09:00 - 14:30 sonnig, warm , trocken 

31.07.2013 09:00 - 13:45 warm, teilweise bewölkt 
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9.3 ARTENLISTEN ARTENSCHUTZRECHTLICH RELEVANTER ARTEN 

GÖG 

Tabelle 6: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Vogelarten. 

Artname Kürzel Status Gilde Rote Liste VSR BNatSchG Trend 

8.-W. BRD 

Amsel A B zw b 0 
Blaumeise Bm B h b 0 

Buchfink B B zw b 0 

Grauschnäpper Gs B h/n V b -1 

Grünfink Gf B zw b 0 
Grünspecht* Gü N s 0 

Hausrotschwanz Hr B g; h/n b 0 

Kohlmeise K B h b 0 

Mönchsgrasmücke Mg B zw b +1 
Rabenkrähe Ak B zw b 0 
Rotkehlchen R B h/n, b b 0 
Zaunköniq z B h/n b 0 

Zilpzalp Zi B b, zw b 0 

*: Arten mit hervorgehobener naturschutzfachlicher Bedeutung 

Erläuterungen 

Status: 
B = Brutvogel 
N = Nahrungsgast 
D = Durchzügler, Überflieger 
BV = Brutverdacht 
BU = Brutvogel im Umfeld des Untersuchungsgebietes 

Rote Liste: 
B.-W. = Baden-Württemberg; BRD = Deutschland 
(HÖLZINGER et al. 2007; BFN 2009) 
1 = vom Erlöschen bedroht 
2 = stark gefährdet 
3 = gefährdet 
V =  Arten der Vorwarnliste 

BNatSchG: Schutzstatus nach den Bestimmungen 
des Bundesnaturschutzgesetzes 
b = besonders geschützt 
s = streng geschützt 

Gilde: Zugehörigkeit der Arten ohne hervorgehobene 
naturschutzfachliche Bedeutung und der Arten der Vor
warnliste 
b: Bodenbrüter, f: Felsbrüter, g: Gebäudebrüter, hin: 
Halbhöhlen-/Nischenbrüter, h: Höhlenbrüter, 
r/s: Röhricht-/Staudenbrüter, zw: Zweigbrüter 

VSR: Schutz nach EU-Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 
des Rates 2009/147/EG vom 30. November 2009 über 
die Erhaltung wildlebenden Vogelarten): 
Art. 1 = wildlebende Vogelarten nach Artikel 1 
1 = Arten des Anhang I 
Z = Zugvogelarten nach Artikel 4 Abs. 2 

Trend: Bestandsentwicklung in B.-W. im Zeitraum 1 980-
2004 (HÖLZINGER et al. 2007) 
+2 = Bestandszunahme größer als 50 % 
+1 = Bestandszunahme zwischen 20 und 50 % 

O = Bestandsveränderung kleiner als 20 % 
-1 = Abnahme zwischen 20 und 50 % 
-2 = Abnahme größer als 50 % 

O = Wiederansiedlung 
= ohne Angabe 

Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart 



( 

( 

9. Anhang 77 

9.4 BEWERTUNGSPROTOKOLLE NACH VORGABEN DES EBA 

Artenblatt für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung nach Umweltleitfaden EBA 
Teil V (EBA, Stand Oktober 2012) 

Betroffene Gilde: Höhlenbrütet 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art 

Bundesland: - D Atlantische Region 
� Europäische Vogelart 

Deutschland: - 0 Kontinentale Region 
Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland
8
: Erhaltungszustand Bundesland

e
: Erhaltungszustand der lokalen Popu-

0 0 
lation

°
: 

günstig (grün) günstig (grün) 

D ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 

D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl .  hierzu EBA (20 1 2) Seite 5) 

� Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomana-
gementsE : 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: 
Erforderliche artenschutzspezifische Ver- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
meidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V 1  Seite 56 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für 
die Baufeldfreimachung 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risi- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
komanagement: keine. 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja � nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 
Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden 
Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
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Verschlechterung.  

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig.  Die Ertei lung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Versch lechterung 
des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederher
stel lung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Popu lation der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig.  Die Ertei lung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Versch lechterung des Er
haltungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstel lung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Ertei lung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der 
Popu lationen der Art. 
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Betroffene Gilde: Halbhöhlen- und Nischenbrüte� 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art 

Bundesland: -/v D Atlantische Region 
[8J Europäische Vogelart 

Deutschland: -/- l'8l Kontinentale Region 
Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland
8 

Erhaltungszustand Bundesland
e 

Erhaltungszustand der lokalen 

[8J günstig (grün) [8J günstig (grün) 
Population

° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) [8J ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl .  hierzu EBA (201 2) Seite 5) 

[8J Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE: 

( Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: 
Erforderliche artensch utzspezifisch e Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V 1  Seite 56 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die 
Baufeldfreimachung 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
management: keine. 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja � nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 
Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden 
Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 
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D Der Erhaltungszustand der Popu lation der Art in ihrem natürl ichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig . Die Ertei lung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Popu lationen und keiner Behinderung der Wiederherstel lung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Ertei lung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Popu lationen der Art. 
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Betroffene Gilde: Zweigbrütef 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art 

Bundesland: - D Atlantische Region 
[8J Europäische Vogelart 

Deutschland: - [8J Kontinentale Region 
Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland
8 Erhaltungszustand Bundesland

e 
Erhaltungszustand der lokalen 

[8J günstig (grün) [8J günstig (grün) 
Population

° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 

D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl .  hierzu EBA (2012) Seite 5) 

0 Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE: 

( 
Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V 1  Seite 56 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die 
Baufeldfreimachung 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
management: keine. 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja [8J nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja [8J nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja [8J nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m .  Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja [8J nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 
Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden 
Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
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ungünstig . Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Popu lationen und keiner Behinderung der Wiederherstel lung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Ertei lung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Popu lationen der Art. 
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9. Anhang 83 

Betroffene Art: Zwergfledermaus (Pipistre/Jus pipistrellust 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
� FFH-Anhang IV-Art 

Bundesland: 3 D Atlantische Region 
D Europäische Vogelart 

Deutschland: . � Kontinentale Region 
Europäische Union: LC (least concern) D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland
8
: Erhaltungszustand Bundesland

e 
Erhaltungszustand der lokalen 

� günstig (grün) � günstig (grün) 
Population

° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 

D ungünstig/schlecht (rot) D u ng ü nstig/sch lecht ( rot) (vgl. hierzu EBA (201 2) Seite 5) 

� Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

( Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: 
Erforderliche artenschutzspezifische Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP:  V 2 Seite 56 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die 
Baufeldbereinigung 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
management: keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 i .V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja [g] nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja [g] nein 

( Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja [g] nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja [g] nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 
Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden 
Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 
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D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 

Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart 



9. Anhang 85 

Betroffene Art: Wasserfledermaus (Myotis daubentoniil 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
[8J FFH-Anhang IV-Art 

Bundesland: 3 D Atlantische Region 
D Europäische Vogelart 

Deutschland: . [8:1 Kontinentale Region 
Europäische Union: LC (least concern) D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8 : Erhaltungszustand Bundesland
e 

Erhaltungszustand der lokalen 

[8J günstig (grün) [8:1 günstig (grün) 
Population

° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 

D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl .  hierzu EBA (201 2) Seite 5) 

[8J Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE: 

( 
Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -
Erforderliche artenschutzspezifische Maßnahmen- Nr. im LBP:  
Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V 2 Seite 56 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die 
Baufeldbereinigung 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko- Maßnahmen- Nr. im LBP:  
management: keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m .  Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja rgJ nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja rgJ nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja rgJ nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja rgJ nein ( 
4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 
Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden 
Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitunqsqebiet ist 
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ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

O Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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9. Anhang 87 

Betroffene Art: Rauhautfledermaus (Pipistrel/us nathusitl 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
[8J FFH-Anhang IV-Art 

Bundesland: i D Atlantische Region D Europäische Vogelart 
Deutschland: * [8J Kontinentale Region 
Europäische Union: LC (least concern) D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland
8

: Erhaltungszustand Bundesland
e 

Erhaltungszustand der lokalen 

[8J günstig (grün) [8J günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 

D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl .  hierzu EBA (201 2) Seite 5) 

[8J Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE: 

( 
Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -
Erforderliche artenschutzspezifische Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V 2 Seite 56 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die 
Baufeldbereinigung 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
management: keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 ( 1 ) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja " rg] nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja rgJ nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m.  Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja rgJ nein 

( Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m .  Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja rgJ nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 
Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden 
Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltunqszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
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ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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9. Anhang 89 

Betroffene Art: Kleiner Abendsegler (Nycta/us /eis/enl 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
[8] FFH-Anhang IV-Art 

Bundesland: D D Atlantische Region 
D Europäische Vogelart 

Deutschland: 2 [8J Kontinentale Region 
Europäische Union: LC (least concern) 0 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland
8
: Erhaltungszustand Bundesland

e 
Erhaltungszustand der lokalen 

D günstig (grün) D günstig (grün) 
Population

° 

[8] ungünstig/unzureichend (gelb) [8J ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 

D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl .  hierzu EBA (201 2) Seite 5) 

[8] Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: 
Erforderliche artenschutzspezifische Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP:  V 2 Seite 56 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die 
Baufeldbereinigung 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
management: keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

( 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V. m .  Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 
Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden 
Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der ErhaltunQszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
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ungünstig. Die Ertei lung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Popu lationen und keiner Beh inderung der Wiederherstel lung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Ertei lung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Popu lationen der Art. 
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9. Anhang 91 

Betroffene Art: Mückenfledermaus (Pipistrellus nathusiil 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
l8I FFH-Anhang IV-Art 

Bundesland: G D Atlantische Region 
D Europäische Vogelart 

Deutschland: D [81 Kontinentale Region 
Europäische Union: LC (least concern) 0 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8: Erhaltungszustand Bundesland
e 

Erhaltungszustand der lokalen 

D günstig (grün) l8I günstig (grün) 
Population

° 

l8I ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 

D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl .  hierzu EBA (20 1 2) Seite 5) 

l8I Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

2. Beschreibung der erforderl ichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE: 

c 
Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -
Erforderliche artenschutzspezifische Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP:  V 2 Seite 56 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die 
Baufeldbereinigung 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko- Maßnahmen- Nr. im LBP:  
management: keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja � nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 
Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden 
Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
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ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Versch lechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 

Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart 



9. Anhang 93 

Betroffene Art: Mauereidechse (Podarcis muralist 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 

D FFH-Anhang IV-Art 
Bundesland: 2 D Atlantische Region 

� Europäische Vogelart 
Deutschland: V � Kontinentale Region 
Europäische Union: LC D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland
8 

Erhaltungszustand Bundesland
e 

Erhaltungszustand der lokalen 

rgJ günstig (grün) rgJ günstig (grün) 
Population

° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 

D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

� Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: Maßnahmen- Nr. im LBP:  
Maßnahmen- Nr .  in  saP:  C 1 Seite 59 
Beschreibung: Habitatoptimierung (Ge-
hölzauflichtung) der nördlich angrenzenden 
Neckarböschung und Maßnahmenmonitoring 
Erforderliche artenschutzspezifische Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V 3 Seite 57 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für 
Baufeldberäumung 
Maßnahmen- Nr. in saP:  V 4 Seite 57 Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: Vergrämung der Tiere in an-
grenzende Habitate, Abgrenzung dieser mit-
tels Wanderbarriere, Kontrol le der Maßnah-
menumsetzung durch eine ökologische Bau-
begleitung 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
management: siehe Kapitel 6.4 Seite 61 
Beschreibung: Die ökologische Baubegleitung 
überwacht die korrekte Durchführung und die 
Wirksamkeit der Vergrämungsmaßnahmen. 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m .  Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja � nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m .  Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m .  Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 
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Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden 
Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 

Bei Europäischen Vogelarten kann das Artenblatt statt für eine Einzelart auch für eine ökologische Gilde ausgefüllt 
werden, so z.B. ,,Heckenbrüter" o. ä. Voraussetzung für eine solche Zusammenfassung ist allerdings, dass die Aus 
sagen zu Verbotsmaßnahmen, Erhaltungszustand und Maßnahmen auf alle so zusammen gefassten Arten gleich 
ermaßen zutreffen. Sofern für eine Art spezifische Ausführungen in irgendeiner Form erforderlich werden, ist ein 
gesondertes Artenblatt auszufüllen. Eine pauschale Bearbeitung „nicht planungsrelevanter Arten" ist unzulässig 
(siehe Kap. 2). 
Jeweils für die biogeographische Region, in der das Vorhaben sich auswirkt. 
Jeweils für die biogeographische Region, in der das Vorhaben sich auswirkt. 
Jeweils für die biogeographische Region, in der das Vorhaben sich auswirkt. 
Erfolgt im Artenblatt die Abfrage von Maßnahmen, sind diese unter Verwendung der Nummerierung im LBP aufzu-
listen. 
Sofern eine Verbotsverletzung vorliegt, ist eine Ausnahme gern. § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich. Der LBP muss 
dann eine Alternativenprüfung und die Darstellung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen lnte 
resses aus Sicht des Antragstellers enthalten. Zur Vermeidung von Redundanzen wird auf die Aufnahme dieser 
Angaben im Artenschutzblatt verzichtet. 

Einträge nur erforderlich, wenn ein Ausnahmeverfahren erforderlich ist. 
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